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die Juli-Ausgabe liegt nun vor Ihnen . Wir haben 
,.,ieder ver sucht, Ihnen möglichst viel an Infor ma tion 
in ein Heft zu packen , und hoffen, es ist uns gelungen . 

In diesem Heft befaßt sich der Kommentar des Nonats 
mit dem viel umstrittenen Paragraphen 13 des Straf
vollzugsgesetzes, das im fünften Jahr seines Bestehens 
noch immer schwere Rechtsunsicherheiten aufweist und 
einer Novellierung dri ngend bedürfte. Zu viele der in 
der Praxis angewandten Paragraphen lassen zu große 
Lücken, drücken sich nicht klar genug aus, so daß es 
in jedem Bundesland obergerichtlicher Entscheidungen 
bedarf, um eine gewisse Rechtssicherheit zu erlangen . 

Der Tagungs-Bericht von Hedtvig Lerchenmüller und 
Siegfried Bäuerle kann nu.l"l endlich veröffentlicht wer
den. Es dauerte lange, bis er zu uns auf den Tisch kam. 
Dafür ~st er etwas umfangreicher und auch ausführl i 
cher geworden. von dieser Tagung, die im März di eses 
Jahres im Harz stattfand, erscheint noch im Laufe des 
Jahres ein Sammelband mit sämtlichen Referaten . Wir 
werden bei Erscheinen dieses Buch dann besprechen und 
Ihnen mitteilen, wo Sie es erhalten können zu welchem 
Preis. In jedem Fall dürfte e s allseits großes Inter 
esse finden . Ging es doch bei dieser Tagung schwer
pwlk.tmäßig um Kriminalitätsvermeidung und -entstehung. 

Der Bericht kann auf einmal nicht ganz gebr acht 
tverden. Aus diesem Grunde die Fortsetzung im nächsten 
Heft . 

Weiter bringen wir einen Beitrag mit freundlicher' 
Genehmigung des SOZIALMAGAZINS zum Thema "Ztvangs t hera
pie". Er weist a.uf die Gefahren therapeutischer Gr oß
einrichtungen und staatlich kontrollierter Ther apeu
ten hin . 

Zum Thema Jugendstrafvollzug, vor Fest~chreibung 
eines Jugendstrafvollzugsgesetzes, ein Bei trag aus dem 
kriminalpolitischen Programm der SPD. In diesem Ar ti 
kel 1verden 17 Thesen aufgesteil t, die bei der Neufas 
sung des Jugendstrafvollzugsgesetzes in jedem Fal l be
rücksichtigt werden sollten . Bisher kennt der Gesetz 
geber lediglich ein Jugendstrafrecht und leider noch 
kein Jugendstrafvollzugsgesetz . Inwieweit das geplan
te Gesetz in den Neubauten berücksichtigt lvird , haben 
wir anhand des Beispiels Plötzensee schon mehrmals 
angesprochen . Es wird im Moment - genauso wie auch im 
Strafvollzugsbereich für Erwachsene - neben dem Ge
setz geplant und gebaut . Gesetzliche Forderungen können 
selbst im modernsten Neubau wegen baulicher Mängel 
nicht durchgeführt werden. Eine doch recht erschüt
ternde Praxis . 

Die Insassenvertretung informiert in eigener Ver-
antwortung , in dem für sie vorgesehenen Platz . t.Ji r 
freuen uns , daß es nunmehr gelungen ist , auch von die
ser Inst i tution , öfter einen Beitrag zu erhalten . 

Wir hoffen, Ihnen gefällt dieses Heft , und denken 
Sie bit-ceauch 1-1eiterhin an uns und benutzen die beige
legte Zahlkarte . 
In diesem Sinne, Ihr e Redaktionsgemeinschaft 
' der liehtblick ' 
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AC HT UNG 
Obwohl wir bei jedem Versand genaue
stens darauf achten , daß jede Post
sendung richtig frankiert ist, kommt 
es doch gelegentlich vor, daß von den 
Empfängern Nachgebühr erhoben wird, 
fast immer aus Tarifunkenntnis einzel 
ner Postbediensteter . Beschwerden bei 
der Post , die wir aufgrundvon Rekla 
mationen unserer Leser angestrengt 
haben , hatten bisher i mmer E~·folr.; . 
Sollten Sie von einer ungerechtfertig
ten Nachgebührforderung beim Empfang 
des "Lichtblick" betroffen werden, 
senden Sie uns bitte den Nachwe.is 
über die Nachgebührzahlung (meistens 
auf dem Streifband bzv1 . Umschlag ver
merkt). damit wir fürSie reklamieren 
können . Danke . 

- red-

EINE'BITTE AN DIE EXTERNEN LESER : 

Dc1s Br~~f<,mr:. der JVil Tegel bi tcet 
.d l.;o Angehüdy<!n undmit Insassen der 
.lVA Teyel im ßL·iefwechsel stehenden 
~xternen Leser darum , bei Schreiben 
>3:l Tnsassf•n cTrundsätzlich zur nor
malt>n iinsc 1ni:r auch die Angabe der 
Te1lansr:al t: , in der. der jeweilige In 
sasse inhaftiert ist, zu ve~merken ! 
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Liebe Kollegen 
aus der Stadt Berlin . 

Be t r . : Ausgabe April 81 
Leserforum des Günter-Ar
no R. in Sac::hen l.Je isse Ro 
se e . V. JVA Straubing. 

Wir, di v UnterzPirhnPt~ n. 

möcll ten Euch griißen und 
uns bedanken für Eure 
Zeitung 'der lichtblic k', 
die wir durch Zufall von 
E>inem anderen Kollegen be
konunen haben. Mit Interes
se haben wir Eure Zeit
schrift 'der lichtblick' 
gelesen, au<'h den Brief 
im Lc,ser- Forum des Günter
Arno R .. Wäce es mör,lich, 
uns den vollständigen Na
men des Günter zu nennen, 
da auch wir erhebliche 
Schwierigkeiten mit dem 
Kreuz hatten und noch zu 
schaffen haben . Auch hier 
in Harnburg sind sehr vie
le Mitglieder ausgetreten, 
durch die leeren Verspre
chungen des Strafgefange
nen Kreuz . Seine Schrei
ben sind böswillig und 
undiskutabel . Zu~rst 

freundlich, solange man 
noch k~in Mitglied is~ . 
aber dann wird es anders, 
wenn man berechtigte Kri
tik an dem Herrn ausübt. 
Die Erfahr ung haben wir 
hier gemacht und nicht 
nur wir . sond~rn etliche 
Personen. 

Auch wir stellten fest , 
nach langen 
Briefen , daß 
nichts anderes 
Hir alle 1m 

JULI '81 

und vielen 
der Kreuz 
i$t. ·\vie 

Gef'ingnis .· 

BERI CH T - MEI NUNG 

Der Kreuz ist Strafgefan
gener und macht seine Ge
schäfte vom Gefängnis aus . 
Auch uns schien es erst, 
daß We isse Rose e . V. ein 
Verein sei, der sich in 
der Freiheit befindet, es 
ging aus keinem Schreiben 
des Kreuz hervor, daß er 
und sein sogenannter 
Stellvertreter Weiß sich 
im Bau befinden, Sogar 
Rundschrei~en der Weissen 
Rose wurden verschickt, 
um zu täuschen, daß die 
beiden sich nicht sowie 
der Verein in der Kiste 
befinden. Der Kreuz ver
suchte auch hier, Unfrie
den sowie Intrigen zu 
stiften, doch den Zahn 
haben wir ihm gemeinsam 
gezogen. mit Erfolg. 
\Jir baben eine eigene I. V. 
(Insassenvertretu':lg) nnd 
hrauchen dazu keinen vom 
anderen Knast . Es war für 
uns sch\ver, dem Kreuz zu 
beweisen, \voher er kommt. 
Gegen mich schrieb er 
drei Anzeigen und drohte 
mit Presse u.s.w. Doch 
das konn!e mich nicht ab
ha 1 ten , dem Herrn die Zäh
ne zu zeigen, diesem alten 
Schmierfink. Schaderdaß er 
sich nicht bei uns in der 
Anstalt befindet, es wür
den sich sehr viele gerne 
mal mit ihm, dem Kreuz, 
unterhalten . In seiner 
"Maue':"schwalbe" steht nur 
von •lns \vas drin, sonst 
nichts . Unser Ziel soll 
sein, daß die Mitglieder 
wissen sollen, wo der 
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werte Herr zur Zeit seine 
Strafe verbüßt , dann wer
den noch viele austreten, 
weil viele das gleiche 
denken w1e wir vorher, 
nämlich daß der Verein 
Weisse Rose e . V. unter 
dem Vorsitz Horst Kreuz 
sich in der Freiheit be
findet . Traurig aber wahr . 
Ich verstehe nicht, warum 
er versucht, das zu ver
heimlichen? Denken können 
wir es uns schon. 

Mit freundlichem Gruß 
aus der Hansestadt Harn
burg 

Euer Jens H., Peter H. 
Manfred K. und 
Klaus Sch . 

Hallo Lichtblicker, 

mit Interesse habe ich 
den Kommentar im lieht
blick 5/81 bezg. Urlaubs
regelung gelesen . Hier in 
der JVA Werl bewegt uns 
Insassen ebenfalls das 
Thema Urlaub sehr . Ehe 
bei Euch die Strafvoll
streckungskammer entschie
den hat, wie die Berech
nung des Regelurlaubs zu 
erfolgen hat, ging man da
von aus, daß pro vergange
nen Monat des laufenden 
Jahres vor Eintritt der 
"Urlaubsfähigkeit" 2 Tage 
von den gesetzlich 
eingeräumten 21 UrJ.auhs 
tagen abzuziehen sind . 

Alleine diese an sich 
rechtswidrige Regelung 
e rscheint für Werler Ver
hältnisse noch recht hu
man, geht man hier nämlich 
davon aus, daß dem Gefan
genen pro Monat nur ein 
Urlaubstag zusteht . Als 
Begründung \vird angeführt, 
daß die JVA Werl eine An
stalt des geschlossenen 



- - -

Voll~ug~s i~t und eine 
Mehrgenehmigung an Urlaub 
die "Gefahr heraufbe
sch\"ört", daß keiner mehr 
nach Obereros (JVA des of
fenen Vollzuges, Kreis 
Bielefeld) verlegt werden 
will . Dem Laien mag eine 
solche Begründung wider
sinnig ers~heinen , fragt 
er sich doch unwillkür
lich, \•Tieso ein Gefangener 
die Verlegung in den offp
nen Vollzug ablehnen kann . 
Nun. derjenige, der Ober
eros erlebt hat , wird mir 
recht geben, wenn ich be
haupte , dort h~rrschen 

Sitten , wie es 
Zuchthaus der 

noch im 
sechziger 

Jahre üblich war, wahr
lich keine Verlockung, 
einer Verlegung dorthin 
vorschnell zuzustimmen. 
Also geht man hin und ver
weiqert hi~r r~chtswidrig 
dem Gefangenen einen Teil 
seiner Urlaubstage und 
setzt quasi als "Prämie" 
für eine Obereros-Zustim
mung den anderen Teil an 
Urlaub aus. Ich kann nur 
jedem Gefangenen 1n Werl 
und jeder anderen JVA 
dringlichst empfehlen , 
sein Recht auf 21 Ta<?e Ur
laub im Jahr notfalls mit 
einer gerichtlichen Ent
scheidung durchzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
L . C. Werl 

Liebe Freunde der 
Redaktionsgemeinschaft, 

nach längerer Zei t nun 
heute von mir an Euch wie 
der mal ein paar Zeilen, 
da ich gerade heute di e 
"lichtblick "-Ausgabe Nr. 
134 erhalten habe. Gerade 
in dieser Mai - Ausgabe hat 
mich besonders unter der 
Rubrik "Bericht - Meinung" 
das gesamte Probl em "Re-

BERICHT - MEINUNG 

formknast" stark angespro
chen und zugleich daran 
erinnert , daß ich erst 
kür zlich ein brandneues 
und hochaktuelles Fischer
Taschenbuch zu dieser The
matik in die Hand bekommen 
habe, welches sich rigoros 
"für die Abschaffung der 
Gefän gnisse "· ausspricht . 
Aber nicht etrva ein paar 
Spinner oder jugendlich
linke Vögel oder Phanta
sten oder hoffnungslose 
Optimisten sind die Auto
ren dieses lesenswerten 
Taschenbuches , sondern 
immerhin bedeutende und 
in der Bundesrepublik 
teilrveise längst bekannte 
Fachleute aller Alters
stufen aus dem Bereich So
ziologie, aus der Rechts
wissenschaft, der Justiz
praxis, der Anthropologie , 
der Kriminologie, der So 
zialarbeit und verwandten 
Wissenschaftsbereichen . 

Ich möchte Euch heute 
dieses Taschenbuchmit dem 
Ti tel "Freiheit statt 
Strafe" empfehlen . Heraus
geber ist Helmut Ortner, 
30 Jahre , Sozialpädagoge 
und Publizist , Darmstadt . 
Das Fischer-Taschenbuch 
hat die Nummer 4225 und 
kostet 6 , 80 DM. 

Ich möchte nur auf ei 
nen Punkt in diesem Buch 
eingehen , der mich als 
Sozialarbeiter sehr be
troffen gemacht hat . In 
dem Kapitel "Plädoyer für 
eine 'befrei ende Sozial 
arbeit ', 'legen Sozial t ech
nik imStrafvollzug" , wel
ches Helmut Ortner zusam
men mit Reinhard Wetter 
geschrieben hat , ist der 
zweite Abschnitt über
schrieben mit: "Sozialar
beiter Helfer, 
die k einer mag" . 

Die Bemerkung eines 
Strafgefangenen über die
se "Kol legen" haben mich 
getroffen . "Am schlimmsten 
sind die Psycheklempner 
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und die ganze Sozial 
mafia . . ", so tituliert der 
Strafgefangene diese soge
nannten "Helfer", und wei
ter unten sagt er dann : 
"Denen kannst du nicht 
trauen, die versprechen 
dir ständig das Blaue vom 
Himmel herunter, aber bis 
du da erstmal durch
blickst, hast du einige 
f.ionate Knast schon run 
ter ... ". Solche Aussagen , 
bei aller Vorsicht, mit 
der man sie zur Kenntnis 
zu nehmen geneigt sein 
mag, müssen doch all de
nen zu denken geben, die 
sich so gern mit dem Bei 
wort: "Behandlungsvollzug" 
und mit ähnlichen Etiket
ten schmücken . Zugleich 
wurde mir aber auch erneut 
klar, daß ich mich seiner
zeit , als ich vor fast: 24 
Jahren Bewährungshelfer. 
wurde und eben nicht in 
den Knast gi~g, richtig 
entschieden habe , denn 
das könnte ich niemals 
aushalten, was da an Rol 
lenkonflikten drinsteckt . 

Ich brauche wohl nicht 
me-hr zu erwähnen , daß ich 
das Taschenbuch ausge
zeichnet finde und jedem 
empfehle, der direkt oder 
indirekt mit unserem 
Strafvollzug zu tun hat , 
und daß ich selbstredend 
in meiner eigenen , ambu
lanten Arbeit an Straf
fälligen den richtigen 
Weg sehe, für Straftäter 
Positlves zu tun, sodaß 
ich die Forderung "Frei 
heit statt Strafe " nur 
unterstreichen kann . Ich 
sende Euch ein Exemplar 
des Fischer-Taschenbuches 
als persönliche Spende 
für das Redaktionstt?am zu . 

Mit freundlichen Grußen 

Rainer L. Rappenecker 
Bewährungshelfer . 

I DER LICHTBLICK, 



§ 13 

Umstrittener§ 13StVollzG 

Unklarheiten bei der 
Handhabung des Paragraphen 
13 St Vo l l zG f ührten in 
letzter Zeit zu harten 
Diskussionen auf allen 
Ebenen. 

Im "1 ichtbl ick"Nr.4/81 
wurde eine Berliner StVK
Entscheidung wiedergege
ben neben weiteren OLG
Entscheidungen aus dem 
Bundesgebiet. 

Justi z ist sicher Län 
dersache . Richtungweisend 
sollten OLG-Entscheidun 
gen, aus welchen Bundes
ländern auch immer, in je
dem Fa 1 I e se i n . 

Unklarer Faktor bei der 
Ausführungsvorschrift (AV) 
des Senators für Justiz 
zu§ 13 StVollzG ist je
doch die Einschränkung der 
Ka 1 endertage des 1 aufenden 
Jahres. 

Bisher kann nicht ge
nerell davon ausgegangen 
werden, daßdie ergangenen 
Entscheide fest legen, VJie
viel Urlaub einem Inhaf 
tierten nach Eintritt in 
die Regelurlaubsfähigkeit 
zusteht . 

Der Gesetzgeber drückt 
sich auch ganz klar darin 
aus, daßUbertragungen ins 
nächste Kalenderjahr nicht 
möglich s ind, um eine An
häufung von über 21 Rege I
urlaubstagen pro Jahr zu 
vermeiden. 

Rückwirkend für das 
vergangene Kalenderjahr 
kann Ur la ub nur dann ge
währt werden, wenn im zu
rückliegenden Jahr ein 
frist- und formgerecht 
gestellter Antrag rechts 
bzw . ermessensfehlerhaft 
abgelehnt wurde . ( OLG 
Frankfu r t a .M. vom 19 . 7.79 
zu AZ: 3 Ws 475/ 79 )* ) 

JULI '81 

Auch dürftedie gesamte 
Haftzeit eine Rolle im 
Einzelfall spielen. Die 
Berliner Ausführungsvor
schrift zu § 13 StVollzG 
sieht die Urlaubsfähigkeit 
in der Regel dann vor, 
wenn die zu erwartende 
Reststrafe nicht mehr als 
zwei Jahre beträgt. ( Bei 
Vorliegen bestimmter an
derer Kriterien, die hier 
nicht weiter kommentiert 
werden sollen, ist der 
Spielraum weiter ge
steckt . ) 

Der Gesetzgeber sagt in 
§ 13StVollzG Abs. 2 "Der 
Urlaub soll in der Regel 
erst gewährt werden, v1enn 
der Gefangene sich minde
stens sechs Monate im 
Strafvollzug befunden 
hat." 

Die Sechsmonatsfrist 
ist nach den Ent\"'ürfen zum 
Strafvollzugsgesetz dahin 
zu verstehen, daß der An
s ta 1 t Ge 1 egenhe i t zum Ken
nen 1 ernen des Insassen ge
geben werden soll. Um aus 
diesen für erforderlich 
gehaltenen sechs Monaten 
dem Gefangenen keinen 
Nachtei 1 entstehen zu las
sen , ist es folglich rich
tig, wenn für diesen für 
eine Beurte i 1 ung notwend i 
gen Zeitraum dem Gefange
nen der Ur Taub rückr,.Ji rkend 
gewährt wird. Dies sicher 
auch dann, wenn während 
dieses Zeitraums das Ka
lenderjahr wechselt. 

Weit schwieriger ist 
es bei höheren Strafen. 
Hier wird nicht zu erwar
ten sein, daß z.B. ein zu 
zwölf Jahren Verurteilter 
nach dergängigen Urlaubs
berechnung vollen Rück
griff erhält. 

Zwei Drittel der Stra
fe wären nach acht Jahren 
verbüßt . Zwei Jahre davor 
kann u.U. Regelurlaub ge
währt werden , im vorge
nannterr Fall nach sechs 
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Jahren. Würde volle Rück
gewährung gegeben, dann 
machte dies ein stolzes 
Sümmchen von 6 x 21 = 126 
Tagen. So wUnschenswert 
efne solche Praxis wäre, 
ist sie doch keine zu er
wartende Realität. 

Dringend erforderlich 
in jedem Falle ist jedoch 
eine neue Ausführungsvor
schrift des Senators fUr 
Justiz. Es kann nicht an
gehen, daß eine AV in 
Kraft ist, die von einem 
Gericht als rechtsw idr ig 
bezeichnet wurde. Die aus
führenden Organe, die da
nach arbeiten mUssen, ha
ben n i eh t die t1ög 1 i chke i t, 
eine bestehende AV außer 
Kraft zu setzen. Anderer
seits ist ihnen auch nicht 
zuzumuten, danach zu ver
fahren und Entscheide zu 
fällen im Bewußtsein, die 
Entscheidung hält einer 
richterlichen PrUfung 
nicht stand. 

Der neue Berliner Senat 
solltebaldmöglichst eine 
neue AusfUhrungsvorschr i f t 
erlassen, dietrotzallem 
eine EinzelfallprUfung zu
läßt. - jo 1-

*) = Leser, die sich für 
den Wortlaut der ausführ
lichen Urteilsbegründung 
zu dem zitierten OLG- Be
schluß interessieren, \oJei
sen wir darauf hin. daß 
11der lichtblick11 ein Son
dermerkblatt über die 
wichtigsten OLG-Entschei
dungen im Zusammenhang 
mit der als rechtswidrig 
erkannten Praxis der Re
gelurlaubskürzung heraus
gegeben hat. 

Interessenten können 
dieses ~erkblatt bei der 
11 liehtblick - redaktion 11 

kostenlos anfordern . 
- red-
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UIST STRAFFÄLLIGKEIT VERMEIDBAR ? 

MöGLICHKE IT DER KRIMINALPRÄVENTIONU 

TAGUNGSBERICHT 

Unterdiesem Thema fand 
vom 8. bis 14. März 1981 
im Internationalen Haus 
Sonnenberg bei St. Andre
asberg/Harz eine Fachta
gung unter der wissen
schaftlichen Leitunq von 
H. Kury (Kriminologisches 
Forschungsinstitut Nieder
sachsen, Hannover) statt , 
an der Vertreter ver
schiedener Berufsgruppen 
(Praktiker wie auch Wis
senschaftler aus verschie
denen Ländern) tei 1 nahmen . 
Darüber hinaus wurde die 
Tagung von Insassen aus 
zwei Vollzugsanstalten 
besucht. Durch die unter
schiedliche Zusammenset
zung der Teilnehmer ge
wann die Diskussion um 
Präventionsmöglichkeiten 
und Alternativen zu den 
bestehenden Sanktions
praktiken für kriminelles 
Verhalten an Vielfalt und 
Intensität. Neben einer 
regen Diskussion der mi t 
der Thematik verbundenen 
Fragen wurden auch die 
einzelnen Referate, die 
im folgenden kurz zusam
mengefaßt werden, kri
tisch reflektiert. 

Spieker-Doehmann (Uni
versität Wuppertal) stell
te zu Beginn seiner Aus
führungen die Frage nach 
der Definition kriminel
len VPrhaltens . Ausgehend 
von der alltagstheoreti
schen Betrachtungsweise 
der Kriminalität, deren 
Bild in der Bevölkerung 
maßgeblich durch die Dar
stellung straffälligen 
Verha 1 tens in den Medien 
mitgPstaltet wird. machte 
der Referent deutlich, daß 
Kriminalität sehr viel 
mehr umfaßt, als spekta
kuläre Verbrechen, die 
Gegenstand der Berichter
stattung seien . Den Ergeb
nissen der Dunkelfeldfor
schung zufolge stelle Kri
minalität keine Besonder
heit sondern e ine ubiqui
täre Erscheinung dar. Die 
Abgrenzung des Kriminali
tätsbegriffs und die Be
wertung der Kriminalität 
als gesellschaftliches 
Phänomen sei auch in den 
Soziahvissenschaften nicht 
eindeutig geklärt , sondern 
hänge j ewei 1 s von der '"i s
senschaftlichen Theorie 
und dem entsprechenden 
Ziel der Forschung ab . 
Als \vesentliches Ziel kri
minologischer Forschung 
nannte Spieker- Doehmann 
die Untersuchung der Ent
stehung der Implementation 
von Werten und Normen und 
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SOnnenberg 

der sich an diesen orien
tierenden Def initionspro
zesse sozialen Verha 1 tens. 
Bedeu~sam für diese For
schungsfragen sei vor al
lem die Analyse der Gege
benhei ts - und Verführungs
strukturen einer Gesell
schaft ,.,ie auch bestimm
ter gesellschaftlicher 
Klassen . Im Prozeß der 
Kriminalisierung bestimm
ter sozialer Verhaltens
weisen spielten die Kon
trollinstanzen eine ent
scheidende Rolle, die kri
minelle Karrieren nach 
festgeschriebenen Selek
tionsmustern forcierten. 

Die Instanzen sozialer 
Kontrolle bezeichnete der 
Referent als die Determi
nanten der Kriminalität . 
In der Diskussion wurde 
die derzeitige Selektions
und Sanktionspraxis der 
Kontrollinstanzen einer
seitskritisiert, anderer
seits stellte sich jedoch 
die Frage, welches die 
richtigen Selektionskri
terien in der Bewertung 
sozialen bzw. sozialab
lveichenden Verha 1 tens sei
en .. Diese Frage, so hob 
Spieker-Do'ehmann hervor , 
ließe sich auch von der 
Wissenschaft z.Zt. nicht 
beantworten, die Forschung 
dienen vielmehr dem Z\veck 
die eingefahrene Prakti
ken zu reflek~ieren und 
zu problematisieren . 
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Das zweite Referat be
faßte sich mit den ~fög
lichkeiten der Schule, 
kriminalpräventiv zu ar
beiten . Bäuerle und Ler
c henmü 11 er (KF~, Hannover) 
machten deutlic1 . daß ei
nerseits in der krimino
logischen Forschung seit 
dQn ~ntersuchungen von 
Glueck (1950) Schulver sa
gen , Schulschwänzen u . a . 
Auffälligkeiten im Schul
alter als ein möglicher 
kriminogener Faktor immer 
~ieder herausgestellt 
werde. aber andererseits 
in der Schule zumindest in 
der Bundesrepublik keine 
systematischen Programme 
zur Vermeidung präkrimi
nell~r VPrhaltensweisen 
von Schülern eingesetzt 
würden. Eine Zunahme 
von Schulverdrossenheit, 
Schulangst. Rauschgift
mitte lmißbraud1 und \'anda
lismis sei jedoch in den 
Schulen zu beobachten, \,•ie 
nicht zuletzt auch von 
den Praktikern, die mit 
diesen Schulproblemenkon
frontiert sind, beklagt 
werde. Nach einer kurzen 
Beschreibung der beste
henden Schwierigkeiten in 
der Schule stellten die 
Referenten ein empirisches 
Forschungsprojekt zur Kri
minalprävention 1n der 
Schule vor, das durch den 
Einsatz eines besonde
ren Trainings für Leh
rer, Schüler und Eltern 
schon präkriminellem 
Schülerverba 1 ten vorbeugen 
soll . 

Schwerpunktmäßig sollen 
zum einen die Lehrer-Schü
ler- Interaktionen unter 
sucht und stigmatisieren
de Verhaltensweisen von 
Lehrern verändert werden; 
zum anderen sollen die 
Einstellungen der Schüler 
zur Schule durch eine In
tensivierung der erziehe
rischen Arbeit in der 
Schule verbessert werden, 
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was zu einer Abnahme vnn 
Schulangst, SLhulschwän
zen und Agressivität in 
der und gegen die Schule 
führen soll. In der Dis
kussion \,'Urdc vor allem 
die Frage beh~ndelt, ln
wieweit Prävention in ~i
nem begrenzten Raum wie 
d~r Schule möglich se: , 
wenn.sich die umgebende 
Gesellschaft mit ihrer 
Leistungs- und Konkur
renzidiologie, ihren Ver
führungen und k inderfeind
lichen Wohnstrukturen 
nicht ändert. 

Supe (Sozialministerium 
Niedersachsen) beschäf
tigte sich in seinem Vor
trag mit der kindlich- fa
miliären Um\velt und ihrer 
kriminalprävenciv~n bzw. 
kriminalitätsfördernden 
Wirkungen. Anhand einer 
Vielzahl von Beispielen 
machte der Referent deut
lich, daß kriminelle Kar
rieren ihren Ursprung in 
gestörten Fami 1 ien hätten. 
Von daher habe die Familie 
in der Kriminalprävention 
eine Schlüsselfunktion, 
deren Bedeutung jungen 
Menschen schon \väh r end 
ihr~r Ausb ildung , also 
auch in der Schule deut-
1 ich gemacht werden müßte . 
So müßten die Sexualer
ziehung und Kurse zur Vor
bereitung Jugendlicher 
auf eine spätere Eltern
rolle in der Schule stär
ker beachtet bzw . erst 
eingeführt werden . Weiter 
sei es erforderlich, die 
Elternfortbildung in er
zieherischen Fragen zu 
erweitern, da allgemein 
bei den Eltern zunehmend~ 
Orientierungslosigkeit und 
Erziehungsunsicherheit zu 
beobachten seien, die die 
Familie in ihrer pädago
gischen Funktion schwäch
ten . Zusätzlich \verden die 
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Familien durch eine kin
dPrf\'indliche Um"-'Plt (feh
ll·ndl' Spit> lmög l i chkei ten, 
l.Johnraumnot) b\'laster . 

Ein weit~res Erforder
nis zur Stärkung der Fa
milie als Pr~ventionsin

s t a nz sei dere n Einbezie
hung in di~ Sanktionspra
xis bei Straffälligkeit 
d~r Kinder . was in den 
Vl~ rP in i ~Len S l a ·tten und 
England in verschiedenen 
Proj~kten ber~its reali
siert sei . Auch ~ine Zu
samml·narbeit Z\vischen 
Strafvollzug und Familie 
würde eine Rückfallgefahr 
narh der Entlassung des 
Straftäters reduzieren . 
Vor allem der IetztePunkt 
wurde · in der Diskussion 
mit großem InterPsse auf
gegriffen, gerade auch 
w~il der Strafvollzug in 
d0r Bundesrepublik als 
Familien zerstörend be
trachtet werdtn müsse , 
während beispielsweise die 
skandinavischen Staaten 
positive Beispiele für ei
ne familienunterstüt zen
den Strafvollzug böten . 
Als besonderes Problem 
wurde auch der Strafvoll
zug an werdenden oder jun
gen t-1üt tern hervorgehobE-n , 
der eine Reproduktion der 
Kr imi nalitHL als nahezu 
zwangsläufig erscheinen 
lasse . 

AufdasProblem des mo -
derneo Städtt>baus und 
seiner kriminalitätsför
dernden \.Jirkung ging Freh
se~ (Univ~rsität Kiel) in 
seinem Referat ein . Ob\.·ohl 
ein direkter Zusammenhang 
zwischen St~dtebau und 
Kriminalität nicht als em
pirisch gesicherte Bezie
hung gelten können, sei 
doch eine Dysfunktionali
tät der mod~rnen Städte
restaltung nicht von der 
Hand zu weisen . Als beson
dere Probleme stellte der 



Referent auch aufgrund 
l:'iner eigenen Untersuchung 
die Trennung von Arbeit 
und Wohnung. eine Bevfil
k~rungss~gregation in den 
SUidten , zunehmende ~1obi.

lirät und das Entstehen 
großer N<•uhaus tl:'cll ungcn 
ohne Möglichkt>it der Ent
\.JtC'k l ung ein er Infr .JS t ruk
lur h<>raus . Anonymität, 
m:lllgc.> 1 nde soz ia I e Kon t ro 1-
L,•, Vt>re i ns;Jmung und Zen-
tri<>rung unterprivili-
git•rter ßPviilkcrungs-
sch i ciHPn auf E'i n bcs t imm
tt>~ WobngEo•biet lüitt<•n 
zweife ll os eine be)!,iinsti
gl'ndl• Wirkung flir das Auf
trl'tl'n von Kriminal itnt . 
DPshalb seit•n eitw stiir
kPrP Mischung d~r Bevill
kPrungsschiC"hten in dt~n 

\.JnhngehicttA(J, dit• v~rmei
dung dt•s Baus von lloch
h:iusPrn und ßallungssied
lungl.>n, die Auf llisung von 
Obd:lc-hlosensiedlungc•n und 
t•ine Pinseitigc Nutzung 
vnn Stadtfliiclwn t'lltwNler 
als ~ohn- oder Produkti
ons- hzl..r . Geschäftsraum im 
Sinne einer Kriminalitäts
prophylaxe zu vermeiden. 

FrehseE> betonte, daß 
vor allL·m die> Kindl•r und 
Jugendlichen durch die 
modPrn0 Städteplanung in 
ihren Entl"ick lungsmiig-
1 ichke i ten l, i ngeschränkt 
und belastE>t würden . Vie
h• Kinder l"üchs<!n vielfach 
in Plner villlig denatu
rierten Umgebung auf . de
ren Lehensbereiche ver
plant seien und ihnen kei 
n0 Chance zur freien Ent
faltung und Kreativität 
ließen . Die AntlvOrt der 
Jugend .auf diese Ein
schränkung sei beispiels
weise im Vandalismus zu 
St."hen . In d<:?r Diskussion 
wurd~ hervorgehoben, daß 
die Lebenssituation der 
Kinder und Jugendlichen 
in den Städten keine ge
sunde Entwicklung ~rwar
ten ließe, da es nicht nur 
an Spielmöglichkeiten son-
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dern auch schon an bloßer 
ßewegungsf~eiheit fehle . 

Der Einsatz von Kom
pensa_tionsmitteln ~7iei:in
richtung von Spielplätzen , 
Kommunikationszentren und 
Sozialarbeitern könnten 
grundsätzlich die Lebens
qualität in den Ballungs
zentren nicht verbessern . 
Auch sei durch die ausge
prägt!:' Anonymität und Ver 
einzelung der Mietpartei 
en eine Abnahme informel 
ler sozialer zugunsten 
einer verstärkten offizi
ellen Kontrolle zu ver
zE>ichnen, was einer Kri
minalprävention zuwider 
liefe, da Kriminalisie
rungsprozesse vermehrt 1n 
Gang gesetzt würden. 

per Beitrag von Hauber 
(Universität Leiden/Nie
derlande) hatte das Pro
blem des Vandalismus und 
der Aggressionskriminali 
tät Jugendlicher sowie 
i>faßnahmen zur Prävention 
(aufgez~ibt am Beispiel 
der Stadt Rotterdam) zum 
Gegenstand . Die Zunahme 
von Aggressionsdelik t en 
in Holland . die einen täg
lichen Schaden von ca . 
1.5 Mill . Gulden verur
sacht~n, habe in der Be
völkerung zu einer Verun
sicherung unddamit zu ei
nem verstärkten Bedürfnis 
nach Prävention geführt . 

Vandalismus werde von 
der Bevölkerung als eine 
sinnlose Zerstörungswut 
bewertet, es sei jedoch -
so ein Referent - eher der 
Ausdruck der Unzufrieden
heit der Jugend mit ihrer 
Lebenssituation . Zur ge
nauen Untersuchung der 
~otive für vandalistische 
Aktionen seien in Rotter
dam· verschiedene Experi
mente durchgeführt worden, 
~ie folgende Faktoren als 
fördernd erkennen ließen: 
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Anonymität des Opfers 
(z.B. Gemeindeeigentum) 
Geringe soziale Kon
trolle (z . B. einsame 
Parkplätze) 
Beschädigte Objekte 
(z . B. beschädigte Au
tos) 
Mangelnde Ästhetik der 
Objekte (z . B. Wartesä
le). 

Al~ Ursachen für die 
Betätigung Jugendlicher 
im Vandalismus nannte 
Hauber fehlende Spiel- und 
Entlastungsmöglichkeiten 
sowie Mitverantwortung 
für die Jugendlichen, un
zureichende Betreuung von 
seiten der Eltern durch 
Berufstätigkeit beider 
EltE?rnteile und Leistungs
überforderung in der Schu
le . Zur Behebung dieser 
Ursachen werde in' Rot ter
dam ein breitangelegtes 
Präventionsprojekt imple
mentiert, das die Berei
che Schule, Frei. zei theimP., 
Öffe~tlicher Verkehr und 
alternative Sanktionen 
umf aßt . In der Scbu le sol
len Kinder ein gr ößerer 
Raum der ~Ii tbestirrnnung und 
Mir:verantl..rortung übertra
gen werden . Darüber hin
a us sol l e de r Unterricht 
durch Ro llenspiele das 
soziale Lernen in der 
Schule stärker he rvor he
ben. In Fr eizeitheimen 
würden fre~willige Mitar
beiter eingeset zt, um die 
Öffnungszeiten für die 
Freizeit der Jugendlichen 
zu erweiter n . Weiter sol
le verstärkt mit aggres
s iv~n Jugendlieben , die 
vielfach in den Heimen 
Hausverbot erhielten , ge
arbeitet werden. Vom Rot-
terdamer Verkehrsverein 
lverde ein Preisausschrei
ben für· das beste Poster 
gegen den Vandalismus ver
anstaltet . Als Sanktion 
für Vandalismus in den 
öffentlichen Verkehrsmit
teln werde das Reinigen 
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und Repariere, der be
schädigten Gegenstände in 
der Freizeit der Jugend
lichen eingesetzt. Zur 
BE' treuung jugendlich erDe
linquenter werde in Rot
terdam Pin Diversionspro
gramm eingesetzt : Ein So
zialarbeiter betreut hier 
auffällige Jugendliche, 
um ein gerichtliches Vor
gehen gegen diese zu ver
meiden. Das Diversionspro
jekt. das wegen einer in 
Holland bemerkbaren Ten
denz zu repressiveren 
~aßnahmen, unter einem be
sonderen Erfolgsdruck 
steht, sei zunächst nur 
für die Laufzeit eines 
Jahres genehmigt. 

Einen sehr inter-
ressanten Beitrag aus dem 
Ausland stellten die Aus
führungen der Tagungstei 1-
nehmer aus Luxemburg (ein 
JugE-ndrichter , ein Sozi
alarbeiter, ein Erzieher) 
zur Jugendgerichtsbarkeit 
jn diesem Lande dar. 

So gebe es in Luxemburg 
kein Jugendstraf- sondern 
nur ei.n Jugends~hutzge
setz . Folglich habe der 
Jugendrichter im Gegensatz 
zur Bundesrepublik hier 
nicht die Funktion eines 
Strafrichters sondern ei
ner sozialen Hilf sinstanz, 
die da~n eingreift, wenn 
die körperliche, geistige 
oder moralische Ent\.Jick
lung der Kinder gefährdet 
sei . Die Haßnahme, über 
die der Richter bei einem 
Gefährdungsfall wie auch 
bei kriminellem Verhalten 
von Jugendlichen verfügt, 
seien zum ersten die Ver
Harnung des Jugendlichen 
oder auch der Eltern, zum 
Z\-'eiten die "überwachte 
Freiheit" (ein Sozialar
beiter betreut den Jugend
lichen) und zum dritten 
die Oberweisung des Ju-
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gt>ndlichen in eine P Hege
familie oder ein H~im als 
ultima ratio. 

Bei straffälligen Ju
gendlichen hab~ der Rich
ter auch noch dü' ~lögl ich
keit Auflagen zu ~rLeilen, 
die beispielsweise im Ent
zug des Tascht>nge ldcs oder 
gemeinnütziger Arbcil be
stünde. Die Erziehungs
heime in Luxemburg seien 
größtenteils unter priva
ter Trägerschaft (35 pri
vate, 3 staatl. Heime), 
die von den Jugendrichtern 
hinsichtlich ihrer Ar
beitsweise und Effektivi
tät für die Entwicklung 
des Jugendlichen über
prüft Hürden. Bei den Hei
men handele es sich nicht 
um geschlossene Erzie
hungsanstalten, sondern 
offene Heime, die aller
dings zumeise außerhalb 
der Ortschaften angesie
delt sind. Trotz det" star
ken Betonung des Erzie
hungsgedanken bleibe der 
Sühnegedanke auch in Lu
xemburg noch lebendig und 
die Einweisung in ein Heini 
oder die Erteilung von 
Auflagen bedeuteten fÜT 
den Jugendlichen eine 
Strafe und v1ürdez.T.auch 
als eien Art "Schockthe
rapie" angewandt. Die Zu
ständigkeit des Jugend
gerichtes erstreckt sich 
bis zum 18 . Lebensjahr, 
bei schHerer Kriminalität 
(Seriendelikte) oder Ver
kehrsdelikten könnten.Ju
gendliche, die das I 6. Le
bensjahr erreicht hätten, 
auch an das Erwachsenen
gericht üben-1iesen werden . 
Ebenso wie in Deutschland 
sei der Strafvollzug auch 
in Luxemburg die hät"teste 
Sanktionsform, die das 
Strafgesetz vorsieht. 

Es existieren dort zHei 
Haftanstalten, eine offe
ne und eine geschlossene . 
Hier werde keine thera
peutische Arbeit gelei
stet. Straffällige, die 
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therapeutischer Behandlung 
bedürften, würden nach 
einem mit der Bundesrepu
blik gf schlosseneo \:'errrag 
in deutschen Haftanstal
tt>n untt•rgPbracht, \.Jas je
doch w~g~n d~r entstehen
den Knsren, selten Praxis 
sei. 

In der Diskussion fand 
der VPrzicht auf Jugend
strafansta 1 ten und Jugend
strafgt-r i<'ht~: in Lun·mburg 
hesnnd~r~ ßea~htung. Die 
Struktur des Landes und 
die geringP ß~VÖlkerungs
dichte (~a . 36n.noo Ein
wohn<'r) crmöglichtt'n ei
nen and~n>n Umgang mit dem 
Kriminalit~lsproblem als 
dies in stark besiedelten 
SraatPn d~r fall sei. So 
sei heispielsweise das 
Pro11lem der Hallungszen
rr~n mit bv~onders star
ker Kriminalitätsbela
stung in Luxemburg unbe
kannt. 

Als weiteren Beitrag 
aus dem Teiln~hmerkreis 
referiert~ der Redakteur 
der Gefangenenzeitung der 
Haftanstalt Berlin- Tegel 
über die Bedeutung dieser 
Zeitschrift für die Öf 
fentlichkeitsarbeit der 
Anstalt im Hinblick auf 
eine Intensivierung des 
Kontakt~s zwischen Bevöl 
kerung und Insassen . Es 
\mrde hervorgehoben, daß 
dieses Organ, das eilwAuf
lagenhöhe von 4 . 5oo er
reicht hab~, ~inem br ei
ten Leserkreis eine wei
tere Einsicht in die Pro
bleme des Strafvollzuges 
vermittt>ln könne. 

Fortserzung und Schlußbe
richt in der Augustausga
be. 



BERICHT - MEINUNG 

Privat organisierte Variante des 
offenen Strafvollzugs 

Auch in BrPmen soll 
Droy. nilbhi.ingi~:~0n künftig 
n .... r lo rt1 

"'' r Jpn , WPnn sie· sirh ci n
spt. rr <'11 , iso l1c•rr·n , rhcr.1-

pi.crPn laSSI!II. Auch BrPmr-n 
ft>lcJ t dem 7.ug z•Jr tht:!ra

pr•ul i sehen Groß<'inricll-

tUfi<J , 

11<:!11 , 

dc.1n 

] i (! d 1 0 V j I'• l PT! k ] r> i -
er folg:-;v•: t'sprechc?n
(uber eben auch 

st.:h••l<'l er zu kun t roll i ·~r .. n
den) Pro j<:!k te l't'SPtzt . 

DL•r L.1chllch kompetente 

Prolt>Sl von Wi ssc~nschaft

Lcr n und Pr nk t i.kc~rn bl ic•b 
unguhi'>r t . Schon mehrfach 
ll<lt d.1s "S•JZirtlmngaztn" 

uur d L<' G~ful1rt.>n hingc-
wicsPn, die der Drogen-
llil fL• und lr~wjfristi<J 

<1 L Lc•n 
H1 I fL• 

Konzepten sozialer 
- von J0m Trend zu 

Grof\o•inric-ntungc n mt t 
tot<.~lit~rem Charakter 
clrnh t . (Vg 1. du zu besnn
d1•r!' S . Sch<-en•rs Bei trag 
" Oc.•r II< ue St hlt~r·H~rapl"'ut" 
in " Sozialmaqaz1r " R/80 . ) 
Gibt f'S d<'tlll l1<1qPgC'n gc1r 
kPilh' Tnsrc~n~ t.::inlwit qC"

hit•I"Pndc>r Vc>rnunft? 

r·Jas im BPr~1tungssektor 
seit 1977 im Zuge des 
"Psqrhosozialen Anschluß
modells (PSAPJ" unt:er dem 

·scichtvort "t-1indestkrite
rien" durchgesetzt r"..•urdp, 
das voll zieht sich nun 
auch im Behandlungsbe-
reich : die Elimination 
von Selbsthilfeprojekten 
und freien Initiativen 
zugunsten verstärkten 
Ausbaus und Förderung we
niger bundesweit ("Xpandie
render th~rapeut:ischer 

Großkonzerne , wie zum Bei 
spiel DAYTOP und DROGEN
HILFE e .V. (1) ; der Abbau 

der Vielfalt konzeptionel.l 
unterschiedlicher Behand
lungsangehote zugunsten 
der "Straftherapie '' 
(SchePrer); schließlich 
der forcierte Aufbau büro-
kratisch strukturierter 
Ambulanzstationen und ge
fängnisförmiger Behand
lungsanstalten (2) . 

Das von der DROGENHILFE 
BREMEN e . V. erst kürzlich 
gegen den vehementen Pro
test von Experten aus r·lis 
senschaft und Praxis 
durchgesetzte , vom Bremer 
Sozialsenat protegierte 
und mit erheblichen Zu
srhüssen bedachte ( 3) Pro
jekt der Schaffung einer 
Großeinrichtung in "Hohe
horst" mag für diese Ent
tvicklung beispielhaft 
sein . 

2 . Di~ Entwicklung vollzog 
sich vielerorts schlei 
chPnd und unbemerkt . 
Da warPn Anfang der 70er 
Jahre zunächst so in 
Bremen - Selbsthilfegrup 
pen BPtroff ener und Re
leaseprojekte fortschritt 
licher Sozialarbeiter . 
Ihr Anliegen tvar die 
"En ttv i ck 1 ung al terna ti ver 
Hilfeangebote ", sie woll
ten "Freiräume neuer Le
bensgestaltung" realisie
ren . Doch die Abhängig
keit von öffentlichen Zu
schüssen zwang die meisten 
·von ihnen, zu integrierten 
Bestandeeilen des staatli 
chen Konzepts der "Bekämp
fung des Drogenproblems ", 
nötigte ihnen Bürokratis
mus und permanenten Effi 
zienznachweis auf, d r äng
te so sehr viele von ihnen 
wieder vom Harkt : der 
Staat finanzierte sie 
nicht mehr . 
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In Bremen begann dieser 
Prozeß der - so der Bre
mer Senat in einem Resü
mee im Herbst 1980 - "Kon 
solidierung der Arbeit 
und Vereinhel tlichung der 
Konzeptionen" ( 4) be
reits 1973/74, kaum drei 
Jahre nach der Eröffnung 
der ersten Bremer Drogen 
beratungsstelle . Diesen 
"erheblichen Veränderungen 
in Richtung auf stärkere 
Konzentration weniger Trä
ger" (5) fielen drei Be
rat;ungsstellen I Teestuben 
sowie vier Wohngemein 
schaften für Drogenkonsu 
mPncen zum Opfer. 

An diE> Stelle von Viel 
falt trat die Drogenhilfe 
Bremen e . V. 

Die Einbindung sämtli 
cher mit dem Drogenproblem 
regional befaßter Insti tu 
tionen - von der Drogen 
beratungsstelle des Sozi 
alamts und der Entzugssta 
tion des städtischen Kran
kenhauses über die Bewäh 
rungshilfe , Bildungsbehör
de undElternkreis bis hin 
zur Ärzte- und Richter
schaft - in eine nach "ver
Pinheitlichtem "Konzept " 
arbeitende "BebarJdl•.mgs
kette ", der Abhau jedweder 
a 1 ternativ.:r , etwa ambulan 
te>: Hi lfpformen, verstärk
tP überregionale Werbung 
und nicht zuletzt die Ver
längerung der Therapiedau
er von neun au.f achtzehn 
Monate - dies waren die 
Bedingungen , die den von 
der Drogenhilfe 1980 an
gemeldeten "Be~arf nach 
mehr Behandlungsraum" evi 
dent erscheinen ließen. In 
ihrer Planung orientierte 
sich di e Bremer Drogenhil 
fe e . v . an den Großein -
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richtungen der Tübinger 
" Schwesterges ellschaft " 
und führte diese gegemiber 
den senatorischen Behör
den als Beleg des Funkti 
onierens solcherart An
stalten heran . 

Der Senat stimmte dem 
Plan der . Drogenhilfe zu 
und e r möglichte dieAnmie
tung des stadteigenen ehe
maligen Alterskr ankenhau
ses "Hohehorst " , das weit
ab von Innenstadt und öf
fentlichem Nahverkehrs
netz in dörflicher Idylle 
gelegen ist . 

Erst als der Handel 
zwischen Dr ogenhilfe und 
Stadtgemeinde schon fast 
perfekt war, wurde die 
Öffentlichkeit informiert 
(6) . Es schien, als woll 
te man die Diskussion und 
möglichen Protest um je
den Preis vermeiden . 

Entsprechend giftig und 
pauschal r eagier ten denn 
auc h Betreib~r und Senat , 
als der Protes t da nn doch 
kam . 

Neben au f ger egten und 
um ihre dörfliche Ordnung 
besorgten Bürge r n wandten 
sich vor a l lem di e Br e me r 
Drogenberatungsst e l le , die 
Arbeitsgemein schaft de r 
Norddeutschen Behandl un gs
und Therapieeinrich tungen 
"AG- Nord ", die Bremer DGSP 

(Deutsche Gesellschaft für 
soziale Psychiatr ie) , die 
Jusos und J udos, sowi e 
Wi s senschaftler der Bremer 
Universität gegen das Groß
projekt . Ihr e geme i n s ame 
Forderung : s tatt 1 Mi l lion 
DM für das Projekt "Hohe
horst" auszug(?ben , sollte 
das Geld für die Schaffung 
kleiner und al t ernativer 
Hi lfeangebote ver wa ndt 
wer den . 

Betreiber , Senat und 
der DPWV als Dac horgan i sa
tion der Bremer Dro genhil 
fe e . V. rea gierten hek
tisch und mit "Harginal i
sierungs techniken " : a l le 
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kribker seien inkompete·nt, 
hieß es in einer Senats 
presseerklärung (7), da 
werde die Bevölkerung auf
gewiegelt , meinte der DPWV 
( 8), da r-terde die "freie 
Marktwirtschaft für die 
Drogenscene" gefordert , 
verbreitete der ums Ge
schäft besorgte Geschäfts 
führer der Drogenhilfe e . 
V. (9). 

Gleichsam unter dem 
Schutz derartig massiver 
Abwehr der Kritik zog die 
Drogenhilfe samt ihren 
Klienten in das neue Haus 
ein . 

Vorsorglich hatte man 
noch die Jusos parteiin
tern zur Rede gestellt, 
den Wissenschaftlern per 
Telefon implizit ihre 
Funktion als Legitima
tionsinstrument der sena
torischen Drogenpolitik 
zugevtiesen und der Drogen 
beratungsstelleper Dienst 
anweisung einen "Maulkorb" 
in dieser Sache umgelegt . 

Nachdem die Fakten ge
schaffen , d . h . der Umzug 
der Drogenhilfe in das 
neue Haus vollzogen war, 
emp f ahl Sozialsenator Dr . 
Scherf die Beendigung wei
terer "Diskussionen", da 
mit die Drogenhi Ife- Klien
ten "sich unbelastet von 
weiteren Auseinanderset
zungen ihr e r Einrichtung 
einleben " können (10) . 

Damit sind in Bremen 
auf Jahre hinaus die Wei
chen in der Drogenpolitik 
gestellt , zum Wohle der 
DROGENHILFE e . V . und - wie 
die Kritiker befürchten -
zum Schaden der Drogen
konsumenten . 

3 . Dieser anachronisti 
sche Trend zur Ausgren
zunq und Wegschließung 
der Fixer in isolierte 
Großeinrichtungen ist 
bundesweit. Es wird vor 
allem von den marktbeherr
schenden Großträgern w:ie 
der Drogenhilfe e . V. vor-

12 

angetr iel>en , doch auch die 
Sozialversicherungsträger 
forcieren diesen Trend mit 
ihrer Forderung nach ärzt 
lichgeleiteten Fachklini 
ken für den Drogenbereich 
(11) . Das im Entr.-;urf vor 
liegende neue Betäubungs 
mi ttelstrafrecht { 12) 
schließlich trägt ebenso 
dazu hei . Es eignen sich 
diesem Enttv·urf zufolge 
nämlich nur solche llnstal
ten , in denen "die freie 
Gestaltung einer (des Fi 
xers, d . Verf . ) Lebensfüh
rung erheblichen Beschrän
kungen unterliegt" ( 13i . 

Dieser Entwurf ist frei 
lich nicl1t nur "praxisfer
nen" Bürokraten, sondern 
auch den "neuen Staatsthe
rapeuten " (Scheerer) zu 
verdanken . In dem Hearing 
vor dem zuständigen Bundes
tagsausschuB imApril 1980 
plädierte etwa der nieder
sächsische Bandesdrogen
beauftragte statt für 
freiwilligen Behandlungs 
antritt für die "möglichst 
frühzeitige Einschleusung 
Abhängiger in den Therapie 
prozeß ", kreierte Prof . Dr . 
Klaus Wanke (Saarland) den 
Begriff des "helfenden 
Zwangs", der gegenüber 
Fixern nötig sei , genügte 
dem Geschäftsführer der 
Drogenhilfe Bremen e . V ., 
f-lenn Fixer in der Therapie 
nur noch "das kleinere Uhc-~1 

gegenüber einer Strafvoll 
streckung" sehen . Flugs 
konstituierte sich im 
Herbst 1980 in Hessen ei 
ne aus Honoratioren der 
Kostenrräger und Bürokra 
tie zusammengesetzte "Ar
beitsgemeinschaft'' , deren 
Aufgabe u . a . darin be
stehen soll , wie Sozial 
minister Clauss erklär te , 
"bei den Therapi eeinrich
tungen d.ie Spreu vom Nei 
zen zu trennen . " 

All dies t·;eist den Be-
handlungsansealten 
Drogenhilfe eine 
Funktion zu : pri vat 

a l a 
neue 

orga-



ni siert( Var iantt-"n des of
f~·nen SLrafvollzugs . 

Daß d i ~.o qroßen 'rhera
pickonzernt:• dif'SP Funktion 
i>, •r••i t:!< zum T01l wahrnell

mon , Zt•Üjt. .c;ich u. a. daran , 
<l.Jß 1 it..: Koopt:>rGJ t ion zv1i
sc-l>c•n Drogenil i 1 fp e . V. 
unrl JustiZ viPlfach um(jt-

1 icfJc•s konrlikt losor sich 
q.•sta 1 tt: l als :t.vlischen 
LJroq< nhilf· ,-._V. und regl
onalen Oroqcn/)(•ratungs
.~tC;•llun (so z . 8. in Brc
mt•n llfJd o ... rlin), daß dtr 
tlllt<' i 1 rlr..•r r: i c!. t·- r 1 ir·h ~in
<!<.,., i<~·s, •nc:n Kl i cn t~::n rapJ.dt: 
Clf/SL<'i<Jt ( h(~i dur Bremor 

Droqcnhi lfc l-' . V. innerhalh 
r· iw•s ./allr:Ps von [Q Pro
Z••tlt (l<J7.'1J auf 11, 1 Pro
zr·nt (1979), daJ~ zuryleich 
d· r Anh ... •1l derit'niqcn Fi
x c , rl i •' ohm.• Druck dt> . .:; 
St rafrc•chts !=:ich hehan
tlcln l<J!"St·n , !":tändiq sinkt 
(l••·i d~...·r [)rogenhilfe Bn
mun <' . V . von 21,8 Prozm1t 
( l'J78J auf nur noc-h 14, 1 
Prozent ( 1'179 ), 

[).i•'·"l' Zahl1.>11 sind eill
ch·ut iq 1/VIIllg , um a/lschli -
li·nd l~inig<' kla.rP Sät:ze 
zu r.•c/1 t f,•rti qen : fvvnn d i L.' 

öff,•ntl icilc•n V1•rwaltungc•ll 
im V1•n•in m1t dt"ll Sozial
v.•rsich.•L·ungstr.'ig~o ... rn und 
<.;, r i rh t~ll en tgt'9t"ll d~n 

.<>o•i t Jahren offo2nkundigen 
l:rfailriJIHf('l! qlaub.:>n , in 
cic•r Ausqr •. mzung und Kaser-
11 i,•rung von Fix11rn in ab
<J•·l~gent> totale Institu
tionen <-' i ne angt•me!<sene 
lli lfefocm (tvied<.""r- I ent 
rh•ckt: zu llahen , wenn ande
rerseits d1e Bel~gung die
ser Ans r 11 ten mt"hr und 
m••i1r nur noch übt r r icll 
t:er licht• I'IPi!":ung·->n, ver
schärftes Drogenstrafrecht 
uncl diP El iminierung jedtvoi>
d<'!' Alternativen möglich 
ist , dann kennzeic-hnet 
dies diellilflos1gke>it de
rer , diP- teils aus eige
nem Expansionsinteresse, 
tPils unter dem Druck der 
aZlgPmeinen irrationalen 
"Anti -Fixer-Hetze " - der-

BERICHT - MEINUNG 
artigF Rückwärtsentwick 
lungen vorantreiben . Wenn 
freilic-'1 sich das einfalls

los und abgeflachr: erschei 
nt."'f1de Nachexerzieren aJ ter 
Ausgrenzungs- und Isolie

rungst:echniken seitens der 
Drogenhilfe e.V. und ahn-
1 i clJ<>L Behandl ungskonzer
ne als Pilotprojekt eines 
nPuen BPhandl ungsstraf
vollzugs erweist, dann er
.c::ciwint nichts dr1nglicher, 

al!< d0•r lei Tendenzen in 
llreiter Öffentlichkeit zu 
diskutieren 
kämpf<··n. 

und zu be-

lfor~t Bossong 

ANt>1.ERKUNGEN : 

1 Einrichtungen der Unter
nehmt· nsgruppe 

DROGENHILFE : 
- Tübingen (BebenhJuser 

Klosterhof) 
- nahe Schwe1nfurt (Schloß 

Bettenburg) 
- nahe Heilbronn (Frie-

drichshof) 
- Bremen (Hohehorst) 

Berlin {Tannenhof) 
- Scllleswig- Hollstein 

( Großeinrichtung geplant) 
- Rheinland- Pfalz (Ein -

ric-htung im GPspräch) 
- Sd11vPiz - At=>bihus ( " as

soziiertes Mitglied") 

Einr i.chtungen der Unter
nehme-nsgruppt<> 

DAYTOP : 
- Nunehen 
- Ratingen 
- OiJerpfaffenhofen 

- Emmering/Fürstenf eld-
bruck 

- f.Jerrsching 
- Berlin 
- Reyershausen b . Göttin-

gen 
smvie sechs Häus er für. 
Alkohol - und Tabletten
abhängitJe. 

2 Dio . Einr ichtungen 
DrogPnhilfe haben 
ein Platzangebot 
ca . 50- 90 Plätzen . 

13 

der 
alle 

von 

3 Insgesamt belaufen s~cn 
die Umbaukosten des Pro
jekts Hohehorst auf 
1 Million DM, die z . T . 
aus Bundesmit:teln, Lan
desmitteln , Zuschüssen 
der "Aktion Sorgenkind" 
und "Eigenleistung des 
Trägers" , spr ich : Ar
hei tsleistung der Klien
ten bestehen . 

4 Bremische Bürgerschaft, 
Drucksache 10/294 ; vom 
21 . 8 . 1980, s. 15 

5 ebd . 

6 vgl . Protokoll der Mit
gliederversammlung der 
Drogenh1lfe Bremen e . V. 
vom 10. 7. 1980 

7 t1J ttei 1 ungen der Presse
stelle des Senats der 
Freien Hansestadt Bre -
men , 3. Ausgabe , vom 
26 . 2 . 1981; s . 438 

8 vgl . rveser-Kurier vom 
28 . 2 . 1981 

9 Weser - Kurier vom 
11 . 3 . 1981 (Leserbrief) 

10 Mitteilungen de r Pres 
sestelle des Senats, 
a .a . O. S . 440 

11 vgl . Stellungnahme der 
"AG- Nord", zu beziehen 
über Kontakt- und Bera
tungsstelle f ür Jugend
liche, Goßlerstr. 23 , 
3400 Göttingen 

12 Fassungsvorschläge zur 
Ergänzung des Entwurfs 
t:>ines Gesetzes zur Neu
gliederung des Betäu
bungsmittelstrafrechts 
(Drucks. 8/3551) 

13 ebd . z1 tiert nach : So
Zlalmagazjn 7/8 1980, 
s. 28 

(Mit freundlicher Geneh
migung des BELTZ-Verlages 
entnommen aus Heft 6/ 1981 
des "SOZIAU1AGAZIN". ) 
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~lraigerangene weraen ~pomra1ner 
Pilotprojekt: 20 Jugendhäftlinge erhalten Übungsleiter-Ausbildung PRess 

l serlohn (dpa) fand, überreichtl'n deren Vorsitzender 
TheoOrtmann und NRW-Justizministe
rin Inge Donnepp gestern vor Journali
sten in Iserlohn die Ubungsleiter-Lizen
zen an d1e jugendlichen Strafgefange
nen. 

bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen CSp 1 f 
nach Verbüßung der Haft gezeigt. Gf/.. 

Jugendliche Strafgefangene mit einer 
Sportbcgeiste rte Jugendliche Strdfge

fangene in Nordrhein -Westfalen solJen 
demnächst als lizensierte Ubungsleiter in 
Sportvereinen Le hraufgaben im Breiten
sport Ubernehmen. Das ist das Zie l e ines 
bisher Im bundesdeutschen J ustizvoll
zug einmaligen Pilotprojekts, bei dl'm 20 
Jugendliche Ge fangene aus ganz 1"\ord· 
rbcin-Westfale n in der Juge nd voll· 
z ugsanstalt (JVAl lst'rlohn jetzt zum 
SportUbungsleiter ausgchildet wurde n . 

Zum Abschluß des d retwöchigen Lehr· 
gangs, der unter Leitung der Sportju
gend im Ldndcssportbund NRW stall-

Die Justizministerin sieht ke1ne un· 
übl'rwmdlichen Probll'me bei der Aufnah
me der Ubungsletter m den Sport\·erei
nen. Dte Bereitschaft der Gesellschaft, 
Jugendhebe wteder aufzunehmen, die 
n ur .einmalig abgeglitten sind und de· 
renStraftat nicht der Beginn einer krimi
nellen Karriere ist•, sei gerade in den 
letzten Jahren gewachsen. Das habe sich 

abgeo;chlossenen Ausbildung, die an al
len Vollzugsanstalten in NRW in vielfäl
tiger Weise angeboten wird, würden 
.,ausgesprochen gerne genommen", be
tonte Frau Donnepp. Siez<> gte sich zu
versichtlich, daß dtes auch in den Sport
ver~>inen so sein würde, wo dte Jugendli
chen, etwa im Alten-Sport, einen ersten 
Schritt zu ihrer eigenen Resozialisierung 
tun könnten. 

Beamtenbeschwerde über Beamfl 
Auf der Juhreshauptversammlung des Vt 

IHuHI('s Berliner Verwaltungsjuristen e. V. t 
der zum dreizehntenmal wiedergewählte Vo 
' lln'llde. Senutsrat Rolf-Peter l\la!Jen aus d 
lnnenverwaltung. bemCinqelt, daß an d 
r.whhochsrhule fur Verwaltung und Rech 
pllcge i<~nqJCihriq nebenberuUich als Dozent• 
tdltqe Beamte aus der Berliner Verwaltut 
auf Grund von Beurteilungen der Student• 
ntcht mehr nut lehraultrciqen betraut wurde 
Ab Gmnd !ur die Ablehnunq durch die St 
dentcn nannte Mäqeo, daß dte Dozenten V« 
dt•n hcnntlCil'n Hörern der Schule .furhlicl 
l<•r, lunqen, kon'IPotnerte Mitarbeit und dts; 
pltnw!IPS Vcrh,tltcn fordern wurden". An d 
r.u hhochschule !ur Verwaltung und Recht 
pflege ,,·erden Beamte, vor allem aus der Po 
:u-i und Justiz, für Laufbahnen vom gehob 
nen Dtenst an ausgebildet. (Ts 

Mindeststrafe für meuternde 
Gefangene der Frauenhaftanstalt 

Gcri<:hl wc•rte t ~ GciJugni:-. :.-u:.l <inde zug unslen von neun angeklagten Frauen 

Lebenslang l{antl nach 15 Jahren enden 
ßundesta,:! ändert uic Be~n.di.;un:O:~praxis I Opposition stimmte ge~en das G esetz 

BO!\N, :!fi .. Tunt l.\Pl. Dil' Tk~n;rdi
e:ung \"On Strafliitcrn. die zu !C'bl·n~l.m
cc-m Fnthdl~<'nlzul! ,·erurH.'ilt wurden. 
,:;oll in Zukunft nicht m<'hr i>llcm dem 
F.1 ml'":-rn dc'l" Gn dt 'l\lll:-t.m7•·:\ tii.>l'l')as
:-t·n bh•tlwn. "nndt·rn :ruf !-<-"-l'IZhl·her 
Grundlata• durch Gc•ric'h;,,•nt~clw:d N
!Oi~en. Da-; ~icht d:1 ... St:·afrcchtsJnde-
run!("!H!.:ett. n>r. d;. < dc>r Bundc~<t:tl! llm 
Donner~tat:abcnd C:<'24'11 die ~ltmmen 
(lU' OppC'•IIIOn I l'l,lb,,hit.!dE'l h •• t. :\lit 
cit•r Y<>rahsc:htcrhtr>l! k:tm d:1:< P;1rhment 
cmem .\ufla):; dc"' .Bundc,..,·c:·f;;~,.unc;s~c
richts vom .Juni 197i nach 

l>;ls l!l. Str:srrcchtsänderun~sgesctz. 
dns fh~ ß('gnadigung$praxis Iür 
.. Ll'bc•n.-Fin~lirh '· regelt, sieht \"Or. daß 
n.,cn , ln('! ' \'eruiißung \'on 15 Jahr.:n 
Ft·,•iht'll"' • r:~ fe dit Ger chte d te Re~t
~ir ·h· z:tr BE'w:lhnmg nu,:,:ctzen. wenn 
.. nkill die bl':'ur.ctere Schwere der 
Schuld'· dtc Fortcl:>11<:>r der Hnft gebiet~t 
und _ l'l'l'an t wortl'l w~rden kann zu er
proben. ob der \'enn'teilte außerhalb 
d,·,. Su ,f\·ollzug;; kcir.e S:n1ftaten mehr 
bl.'gt'hcn wird". in diE' Entlassung muß 
dc-r Slrafgefan.~ene t-in\\'illll!en. 

Bunde$just.izministcr Jürgcn Schmude 

hatte es als enttäuschend be
zeichnet, daß das Gesetz umstt·ittcn ge
blieben sei. Mit der Festsetzung emer 
Strafverbußungsdauer von 15 Jahren sei 
die Regierung noch um ein Jahr über 
die Empfehlung des Europarates hin
ausgegangen. Die Forderung der 
Unionsp:Jrteien nach einer .Mindest
strafdauer von 20 Jahren na.nnte 
Sehnlude einen ,.bedauerlichen Mangel 
an Au~i!r1maß-... Soll der deutsche Bür
~er einer schärferen Abschreckung be
dürfen als sein westeuropäischer Nach
bar:'" fragte Schmude die Opposition. 

r 
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IJas (Jericht bemunte den Uuden 
Verein von Strafgefangenen hatte Startprobleme - Drief zurückgehallen 

Der Verem Zllr Forderung emes gesctzma· 
1 fiigen S · rdhfllllUQ~ e, \'.",- Ctn \'Crgfcichba· 

I rer Verem wurde in MundJen gar nicht er<.t 
zur Emtragung m das Vercmsregister zugeld•· 

I sen - hatte audl m Berlin Startschwtengkel · 
ten Ein 1m Oktober lt:!tzten Jahres a n ihn gc-

1 

richteter Bnef .zu Händen• eines be,stimmten 
Strafgefangenen, war von der LPitung der 
Justizvollzugsanstalt Tl'!J<'I rnll der Beqrundung 
an dtc Absenderm zurün.qec;andt worden, dN 
Verein habe unter der anqeqebcnen Adrcs<e 
kein~>n Sit1. Der Zll'<'•tt> Srraf~t'nllt dl'5 Katn· 
rnerC)erichLs hat JCII.t '"': dtr- Be~ch\1NdP der 
Ab~endenn , emor \'ollzuyshellcnn, b•'~chlo~· 
sf'n, daß d11m Haltlmg der Brkf doch ausluhan· 
digen SCI. 

In der 1rn Intcres!<e der • Rechtsfortbildung" 
getroffenen Entschctdung, hat dd~ Kdrnmerqc· 
richt dte Fraoe ollengelassen, ob da~ durch A t · 
likel 2 des Grundgesetzes g~>schutzte Redlt zur 
Kontaktdufnahme zu andt>ren Personen auch 
juris'isdle Persnn~n. die vnn Strd!gcldngenl'n 
qebildct worden 'md , •·tnsC'h liC'IIl. Pt>nn .nts rlc•rn 
Zusdlz .. zu Hdndrn" und dem Ndmt•n dt•s Slr.tl· 
geft~ngent•n ••rqrbf' sich schOll, dull diesl'r tlt'r 
unmilii'IU.JTE' Eu1f)lclnqcr des ßri1•le~ ~ei. Urll<'r 
Bemuhunu dt>~ trddillnn"reicileu Duden, cks 
großen Worterhume<> dl·r deutsdH.!n Spwchc, 
S tichwort .Hand• hetl1t es weitrr: .zu Ht~nden• 
bezeidlne rlentemgen, an den die per!ionlldlc 
Sendung gl'langen soll. Dt~ß der Brief mdlt den 
Stratqefangencn, sondern den V~rein erret· 
chen sollte, lochließt das Karnmerqeudll dfcsmal 
mit dem Hinweis auf den Großen Duden, 
Fremdworterbudl, aus. Stall .zu Händen" rnufl· 
ten in dem Fall dem ~arnen des Ernplangers 
die \\'orte pf'f Adro>.s~e· oder - so Ldngen· 

veifel an der 
aftfähigkeit 
ADT. D1e Poh.~:ci h..1t den 
lehl sc~uchten 'Lehrt>!' <i\Js 
d~r rn~hrcn- Schul<·r· l~c

oen :-oll uno der wc~cn Kor-
1g angcklct!!.l .,.t. 111 -einer 
?stgeuommcn. Der ~5Jahn~e 
·zr Z\\ eunal .~:ur ;~qbcr::um

:>vcrhandlun,., nicht CI'~ChH: 
Ii!teilung dct Slaah<~nWöll
.:<t;•dt bruchle die Poli1.ei thn 
1 drt' Ju"tizvo!ll.ulc(.<<tn>lalt 
!:ber:;l<;dl. d.tnn Jt•doch. 
fel an ~ctncr H;~ft[,rhi~kcit 

:hiatrbche Abterlung ein.~s 
scs. Ucr 'i:'\J ht i,::c leide. ,;o 
t Hl"rlJcrt ~po•\0 a u(- An-
Au~kunf' r AI.Ltc :111 

n An~,tzustandcn 

.. anwalt crklartl', er :>Ci bc
ler. daß manche ZchunAen 
~r gerichtlichen Kldruu;:t nZU 

s möglicherwe•~e kr:1nkcn 
n sensahonsfu,terncr Wei.,-c 
:~il geschrieben halten. Ein 
n fur die Gcricht3\'crhand· 
)Ch nicht {e!<t. 

I' entbloßte laut Anklage d1e 
r:.:nf Kmd~rn, ~cnlug sie 

-ierte die Zuchtigungcn mit 
Selbstau~löser,., X1cnt die 

"inerzeit zehn· und el!jöhtl
aus einer Schule in Gems

Groß-Gerau) zeigten den 
n. !>ondern der Inhaber des 
s, in dem ciie Bilder entwrk

wandte sich <1n die S taat"
lo 

'd t ·~ Enzy,Jopdclr~chr~ \\ ... tt.a burh. Enq
ll .;ch-De ut..;ch. S ttdnvor t .<'dr<'" - . c.. , ,. ' r· 
an!les te>llt ,,·erden. 

Dcrdrt bc7e!dt,.,nte SchrNl><m hdll<'ll JPcloch 
nach Auflass· nC" rle~ Kurnme>r!Jt' ncht.; o~u". 
Grunden rlt>r Sid>-.rhe tt und Ordunn der An
s •alle>n nid • ?. ~<'Phandi!JI ''erden d rrll'n, w t>tl 
sie dt>r 1\ontroi!E' ~>ntzooen smc> n . Den .\nlr.,q 
au! <:('n chiliche Enl<ochclctunrr hwlt der Sl'aut 
fur z\1la!'sig, wpil es <im h••i <h·r Vnll711gsh••l· 
IN &n um Prne von Vnllnii1SIIl•lßn.thmen unnut· 
te>l b.n bNrof!ene Außcr.'>' l'hcnde hc~ nd"IC'. Wa 

Justizminister: Mehr 
Gnadenverfahren 

\\'JESBADEi'\. Dtl' 7.;thl dl'r m llc''"" 
~e~tcllten GnadC'nS:esuch~· hat stt-h :m 
\"C'r)::an~cnen J;1h1· um ll,tl Prm"nt auf 
fal'öt 2000 Antrii~e erhiiht Po:-<ill\' ent
schicdt>n wurdt>n !i4:! Gt•>uchl•, fH wc•n I· 
ger als 1979. teilte• .lu!ilu.minbll'l' ller
'be>rt GünthC'r in \\'it•sbitrl!'n mit .. \lkr
ding:; :;tieg clle 7.ahl dt>r ;,us GnadP 
\'OI zeitig enll:ts~cm•n Stt·u fgl'f,nl~t· ne•l 
im \'Oril!;('n .Ti!hr u·t \'t'r~lctch 7.U l!li~l 
um !16 ;;ut 148 an. 

•\'o:1 den :n,.~c~an~t l!l'ill Gn:.th•na nt r .. -
gcn d es \'('l'~an~cner: Jahr••s wurclea 
nach An!!«ln·n des .Ju,.uzmtntst••r,. I-IR:! 

abi{('schloJ<scn .• W;ihf('nd dt-r Ani('J) der 
po:-ilh·en Entsdwidun~::en drr Sta.II• .. H l 
wnlt~chaftt>n 7.urü<'k~c~nng'-'11 ,.c.. habe 

::1,,._ Ju::-~iammsrerium l!lRO r ll'ht' Cin.r· 
dcnak:c erlassen ; ,J, Im .h•ht l. ll\'111', lhc 
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CDU: 
Kakerlaken 
vertreiben 

Hausbesetzer 
Drh CDU·OriJ.m • \\"t!•!falen E("ho" 
- HProJthgl'bcr P:nlo:--or Kurt Brc· 
dt•nkopl - ho.~t 111 wr::er jimg~tcn 
Au!>gotlle (:>.!.,r Jf18J , S··•l!" IQj den 
\'or-.chl ,tg unte>rbn·itet, 1:111 Kdker'.·•· 
k('ll 9''9' 11 H.tu,!).•-.pt z .. r \'Orz .lg•·· 
h<•n 

Dih :-..1.t~Jtlllll w 1rl!ich: .Ein gull'r 
T1p /ur \\'c•hnunq:.c•gcnliimer, <lll 

.~/eil u nltliJs<tlllt' 1/ausbc:.~ctzcr 1om 
Leib hallt•n W()//l'n 'Iew leere C'incn 
Sack Kakt:rlukcn 111 den Räumende., 
zum Ahnß ht•\limmlt'n Hauses. und 
a/le flou.,bt:~cttt·r l•t·rdcn ba.ld Reiß
aus nehmen. · Da- Biedenkopf· \!Ia· 
9<17.10, 711 dP..,..,<!n Ro•c1<tkr•nn na("h PI· 
gem:>n t\rt~1·•bcn a u< tl dr•r C"DC-Bun· 
dc..,to.~gsahq•'f.lrdm•t.• Gt.>rhc~;d R1...:ldP· 
nldnn ltlilt, \'t r"••s•.t at:f PlllPD Fell 
m Aa< Iu n, 11 o '' l"h d;(',c-, \'erldhr"ll 
bt•\lotiHl hr1bo 
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INFORMATION 

ZUR ~ iftorisclJelt 
Entwicklung des 

~~~~~~~~lli~~~®ßß~~~~~ 
Die erste Anstalt mit 

der Tendenz, auf straffäl
lig gewordene Jugendliche 
bessernd und erziehend 
einzuwirken, verdanktihre 
Entstehung der t.Jeigerung 
Amsterdamer Richter , min
derjährige Diebe hinrich
ten oder verstümmeln zu 
lassen. 1596/97 wurde in 
Amsterdam ein Zucht- und 
Arbeitshaus errichtet, in 
dem straffällig gewordene 
.Jugendliche speziell zur 
Arbeit erzogen werden 
sollten und religiöse Un
terweisung erhieltep . Von 
dieser Enttilicklung scheint 
ein für die Zukunft prä
gender Impuls ausgegangen 
zu sein. Die Erkenntnis , 
daß Jugend- und Erwachse
nenvoll zug qua li ta ti v von
einander unterschieden 
sein müssen , setzte sich 
in der vollzugliehen Pra
xis des In- und Auslandes 
nur sehr zögernd durch . 

Ge rade in Deutschland 
ist derJugendstrafvollzug 
in seiner Entwicklung von 
demHoment der Ungleichzei
tigkeit gekennzeichnet. 
Einerseits wurden unter 
Außerachtlassung derTren
nungsgrundsätze zwischen 
Jugendlichen und Erwachse
nen, Männern und Frauen, 
Straffälligen und "Irren" 
und unter skandalösen bau
lichen und personellen An
staltsverhältnissen wei
terbin bis ins 20 . Jahr-
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hundert drakonische Stra
fen vollstreckt (Prügel
strafe , Dunkelarrest, har
tes Lager, Kinderbestra
fung).Auf der anderenSei
te gab es Einrichtungen, 
in denen die Erziehung und 
13esserung der Jugendlichen 
im Vordergrundstand. Die
sen Zielen diente zum Bei
spiel das 1833in der Nähe 
von Harnburg durch Heinrich 
\.Ji ehern gegründete "Raube 
Haus". Durch produktive 
Arbeit sollten die Insas
sen dieses Hauses auf ihre 
spätere Berufstätigkeit 
vorbereitet werden. 

Das erste deutsche Ju
gendgefängnis wurde 1911 
in Wittlich in einer ehe
maligenFrauenstrafanstalt 
eingerichtet. In dieser 
Anstalt sollte die Idee 
des progressiven Vollzugs 
verwirklicht werden. Die 
Herkmale, die das Aufrük
ken des Insassen in eine 
mit mehr Vorzügen verbun
dene "Stufe" bewirkten, 
waren in einer Hausordnung 
genau vorgeschrieben. Be
sonderer {·!ert t-lurde auf 
die Erteilung von Elemen
tarunterricht, die Ausbi I
dung in verschiedenen Be
rufen und auf das Abhal
ten von Exerzierübungen 
gelegt. Inder Ausrichtung 
und Organisationentsprach 
die Wi ttlicher Anstalt je
doch weitgehend dem Er
t..rachsenenvo 11 zug. 
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Im Jahre 1923 stellte 
das erste Jugendgerichts
gesetz des Deutschen Rei
ches den Jugendstrafvoll 
zug auf eine neue Grund
lage . Es sab zwingend die 
UnterbringungJugendlicher 
in besonderen Jugendge
fängnissen oder zumindest 
in getrenntenJugendabtei
lungen von Erwachsenen
strafanstalten vor. Curt 
Bondy und Walter Hermann 
bemühten sich mit Erfolg 
um die Einrichtung eines 
besonder~n Jugendgefäng
nisses auf der Eibe- Insel 
Hahnöfersand . Da dort der 
Vollzug in ziemlieh freien 
Formen durchgeführt ~ver
den konnte, begann man mit 
den ersten Versuchen einer 
jugendgemäßen erzieheri
schen Gestaltung des Voll
zugsalltags mit Sport und 
sinnvoller Frei zei tges tal
tung neben geregelter Ar
beit und Verzicht auf 
ständigen Einschluß in der 
arbeitsfreien Zeit . 

Nach dem Kriege ent
stand in Falkenrott bei 
Vechta/Oldenburg in ~ie
dersachsen die erste offe
ne Anstalt mit ähnlicher 
Vollzugsform und ähnlichen 
Zielsetzungen wie auf der 
Insel Hahnöfersand . Das 
Besondere an dieser An
s ta 1 t t..rar der Verzieht auf 
eine Abgrenzung gegen die 
Außemvel t. \-'eitere Jugend
strafanstalten wurden ge
baut, di e jedoch meh r oder 



weniger mit den traditio
nellen Nöten des Straf
vollzugs behaftet sind 
~ängel der Anstaltsbauten 
und der Unterbringung, 
Überbelegung der Ha(träu
me , unzureichende Diffe
renzierung des Behand
lungsangebotes , unzurei
chend ausgebildetes und 
nicht ausreichend vorhan
denes Personal, Fehlen der 
zur Modernisierung erfor
derlichen Finanzmittel 
US\<1 . 

In den letzten Jahren 
ist die Reformbedürftig
keit des Erwachsenen- und 
des Jugendstrafvollzuges 
besonders deutlich hervor
hetretcn. Dafürsind nicht 
zuletzt die immer noch 
seh r hohen Rückfallquoten 
ousschlaggebend gewesen . 
Das hat für den Bereich 
des Envachsenenstrafvoll
zugs zu gesetzgeberischen 
Initiativen geführt, die 
in dem ab 1.1 . 1977 gelten
den Strafvollzugsgesetz 
ihren Niederschlag gefun
den haben. 

Für den Jugendstraf
vollzug gel ten zur Zeit 

I . § § 9 I , 92 , I I 5 JGG, 

2. bestimmte Vorschriften 
des Strafvollzugsge
setzes (z . B. die Vor
schriften üher den un
mittelbaren Zwang , den 
Schußwaffengebrauch, 
ärztliche Zwangsmaß
nahmen, die Entlohnung 
der Arbeit : §§ 178, 
94- 101, 176 StVollzG), 

3 . die am StVollzG orien
tierten bundeseinheit
l ichen Verwaltungsvor
schriften zum Jugend
vollzug (V\"Jug) , die 
jedoch keinen Ge-setzes
charakter haben, 
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4 . die zum StVollzG und 
zur VVJug ergangenen 
landeseinheitlich gel
tenden Vorschriften und 
Runderlasse, 

5. §§ 23 fE EGGVG betref
fend richterliehe Über
prüfung des Jugendvoll
zuges durch das Ober
landesgericht. 

Der Jugendstrafvollzug 
ist bislang nicht durch 
ein Bundesgesetzgeregelt . 
Deshalb hat der Deutsche 
Bundestag der Bundesregie
rung aufgetragen , den Ju
gendstrafvollzug alsbald 
gesetzlich zu regeln. Zur 
Vorbereitung des Entwurfs 
eines Jugendstrafvollzugs
gesetzes hat der Bundes
~inister der Justiz 1976 
eine Jugendstrafvollzugs
kommission einberufen, die 
ihre Arbeitinzwischen be
endet und in ihren Publi
kationen Empfehlungen für 
die Regelung des Jugend
vollzuges der Zukunft vor
gelegt hat . Es ist damit 
zu rechnen , daß die Bun
desregierung alsbald einen 
Gesetzesentwurf dem Deut
schen Bundestag zuleiten 
wird . 
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Trotz der unbefriedi
genden rechtlichen und or
ganisatorischen Grundlagen 
für denJugends trafvollzug 
sind in den einzelnen Bun
desländern bzw . Jugend
strafanstaltenvielfältige 
Versuche unternommen wor
den, einen effektiveren 
und zielorientierten Er
ziehungs- und Behandlungs
vollzug ans traffällig ge
wordenen jungen Menschen 
zu praktizieren. Das Kon
zept für die Jugendanstalt 
Hameln- Tündern orientiert 
sich demgemäß einerseits 
an den geltenden rechtli
chen Grundlagen des Ju
gendstrafvollzugs und an
dererseits an den zu er
wartendenbundeseinheitli 
chen gesetzlichen Regelun
gen, deren Grundtendenz 
sich aus den Empfehlungen 
der Jugendstrafvollzugs
kornmission eindeutig er
gibt . Insoweit berücksich
tigt das Konzept berei t s 
in nahe r Zukunft zu erwar
tende Veränderungen. Es 
versteht sich im übrigen 
als ein flexibles und der 
Fortschreibung bedürfti
ges Handlungsmode ll. 

( aus: "gemeinsam lernen" 
Richtlinien und Orientie
rungshilfen für die Er
ziehung und Behandlung in 
der JugendansraltHameln . ) 

•• ... - .... · '. ... U' 
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I NFORiv1A TI ON 

IsT DER PRINZIPIENSTREIT UM nERZIEHUNG ODER STRAFENn ZU ENDE? 

Aus DEM nKRI MINALPOLITISCHEN PROGRAMMn DER SPD: 
THESEN ZUR REFORM DES JUGENDKRIMINALRECHTS <I.) 

Die Kommission Rechts
pollti k beim SPD-Vorstand 
hatte 1979 eine Unter kom
mission "Kriminalpoliti
sches Pro~ramm" beauf
tragt , eine Stellungnahme 
zu den von der Arbeitsge
meinschaft Soz ialdemokra 
tischer Juristen (ASJ) 
verabschiedeten Vorschlä
gen zur Reform des Jugend 
krimina lrechts zu erarbei 
ten . Dabei hatte man sich 
zur Aufgabe gestell t , das 
ASJ-Papier für eine mit
telfristig realisierbare 
Krimina l politik nutzbar zu 
machen und die Grundgedan
ken zu möglichst konkreten 
Reformvorschlägen zu ver
arbeiten In der Reform 
des Jugendkriminalrechts 
wurde eine politisch 
dringende und vorrangig zu 
lösende Aufgabe gesehen . 
Wir veröffentlichen im 
folgenden die Thesen der 
Unterkommission "Kr imi 
nalpolitisches Programm" . 

Die Praxis des gelten
den Jugendkriminalrechts 
ist noch zu sehr von 
strafrechtlichem Denken 
geprägt . 

Auf Delikte gefährdeter 
Jugendlicher , die sozial 
nicht integr ier t sind , 
wird nach 'o'lie vor mit über
wiegend repressiven Maß
nahmen reagiert . Die kri
minologlsche Forschung hat 
deutlich gemacht , daß die 
se Strafpr a xis die der De
linquenz zugrunde liegen
den Probleme der Jugendli
chen eher ve r s t är kt , daß 
g l eichzeitig aber der e r-
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wünschte Abschrockungsef 
fekt gerade bei dieser 
Gruppe von Delinquenten 
nur sehr begrenzt ein
tritt . 

I ns besondere bei Baga
telldelik t e n werden die 
Möglichkeiten , durch eine 
Reduzi erung des Vcrtdh
rensaufwands überflüssigc
Stigmatisierungsef fek tc zu 
vermeiden , nicht nosrei
chend genutzt. . 

Die Jugendgerichtshil
fe ist in ihrem gegenwär
tigen Zustand weder eine 
befriedigend~ Hilfe für 
das Gericht noch für die 
Jugendlichen . Die Qualit:cit 
der Berichte der Jugendge
richtshelfer leidet dar
unter , daß die Jugendge
richtshelfer diese nur zum 
Teil auf eigene Erm1 ttlun
gen stützen können und dnß 
sie selber vielfach über 
zu wenig p r aktische Erfah
r ungen i n der Belreuungs
a r bei t mi t jungen Menschen 
ve r fügen , um fundierte 
Prognosen und Maßnahmeemp
fehlungen abgeben zu kön
nen . Dieser Bereich dPr 
Hilfe =ür den Jugendli 
chen , der schon irn gesetz
lichen Auf t:rag der Juge.nd
gerichts hi : fe zu schwach 
ausgepr ägt ist , muß von 
der J ugendgerichtshilfe 
bisher ver nachlässigt wer 
den , weil sie - von Aus
nahmeP abgesehen - perso
nell so unt:er besetzt ist , 
daß sie bestenfalls ihre 
Ermittlungs- und Berichts
aufgaben erfüllen kann . 

Unter halb 
r ungshilfe , 
gr avie ren de n 

dPr Bewt'\h
d i e erst bei 

Str aftaten 
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und erheblicher GefCihrdllng 
der 'o'lf'l tPre:> Eat~·:icJ<lung 
des JugPndlichen herange
zoqen \vct·<.Jcn l(ann , mangelt 
es an einem differenzier
ten Angt•bot sozialpädago-
9 i schc>r. ll i 1 fr>n , die der 
Entwicklung krimineller 
KarriPrc.•n zu einem frühe 
ren ZPi l:punkt· eotgegen
wirken . Die Bewiihrungshil 
fe selber 1st. durchweg 
II herbe I astet . 

Die JugPnd~trafe wird 
e1nersei ts zu häuf1g ange
ordnet , andererseits ~er 
den 1m Strafvollzug die 
ohnehin begrenzten Chance!" 
einer stationären Erzie
hung nicht ausreichend ge
nutzt . Die Jugendvol:zugs
anstalten in der Bundesrt: 
publik Deutschland sind 
1hrem Charakter nach auf 
den Vollzug von Straf"' im 
Sinne rQpressiver Reakti 
onrn auf Fehlverhalten 
ausgcrichl'ct . D~> r Jugend
strafvClllzug vr>rsag t dort , 
wo PS darum g~ht , Ler nfä 
higkeit und L rnberPit 
schaft df'r JUllgPn t-1ensc~1en 
zu fördern , sie zur Eigen
ständigkPit und Selbsr:ver
ant.,.:ortung zu erziehen u:1d 
ihre Bildungslü~ken zu 
schließen . Dies~r g~und

legPnde Hangel beruht vor 
allem auf folgenden Fak
tOrE'n : 

a) Die mPistcn Jugend·;oll
zugsanstalten entsprPc~en 
in naulicher :-iinsicht: 
nicht annähe~nd den Be 
dürfnissen moderner päda
gogischPr Einrichtungen . 
Viele Jugendvo l lzugsan
staltc>n sind in ihr e r Ba u-



-

Struktur lberaltert und 
lassPn Pinen sinnvoll~n 

WohngruppC>nVollzug nicht 
211 . Dr~rüoC>rhinaus mc1ngelt 
PS an GPmf"·inschafts- und 
Gr JfJ[•'· r:jum•·n sowü· an 
i.lusn•t chenrl• ·n t-lög l i ··hkPi
tun , ~i~"'h S[Jorr.lich zu be
t;; t i gron . Zuh Ln• icnt~ An
stalt-· , c:oi nd "ibPrd~0S (bis 
zu 170 PrnzPilt ! ) iib•:rbe
], ·qt , so d<.1ß h-'iuf iq von 
"1 nc>r mPnst:heil';lürd igen 
llnt,.rl>r1ng11ng "licht mehr 
<]j,. Rc:dP sein kann . 

h) N1r •..;pnifJ•· Anstalten 
verfiiq~Jn iit.;,('r ein ctusn..:i
c:.:hr>ndros AnCJPhot an srhul i 
~<;hPrt 1111d h P ru flichr r Aus
undW' tl<..•roi ldungsmöglich
kl.!i t-1.111 , hliufi q '"'erd"n jun
qp GrofJnger(• mit prtmiti
v<:u 1111d <Jbsl:umpft•ndr>n Ar
])(• i tt•n bPsctr:j f r ig t und so
rni.t nLc·ht hinreicherd auf 
di e> X•·i t n.:l<.:h der Ent las
sung vorb~>rPi t<•t . 

t:l P.tclq>'-•rsnnal , wi." Psy

cho L\•gl 11 , Jugec1dpsych ia
tcr , P.:ldagogen , Sozialar
beit{r , ist nicht in aus
reichPndem Ma~ vorhanden . 
Dcsgl0ichcn mangell ~s an 
Betn•uungspl' rsonal im all 
gernein"'n Vollzugsdienst . 

Diese Kritik wird zwar 
in F,chkrrisen wPitgehend 
~kzepttcrt ein sich 
übf' r J,1J1rzPhn te hinziehen
Jer u·~t rg il:•bigcr Prinzipi-
nstr,., i t Zl"ischen Jugend

'lilft. und J..Igendgerichts
bark,,i t zur Frage "Erzie
hen '"'~Jer Str1fen" und die 
unzureichenlP Ausstattunq 
der JugendhilfP haben je
doch b1sher die not\oJendi
ge st~rkere Betonung des 
Erzü•hungsgc;-dankt-ns im 
Jugendkriminalrecht und 
seiner Praxis \•:ei·tgehena 
blockiert .. 

Zwei Gesetzesvorhaben 
e röffnen nun jedoch die 
Chance, diese Stagnation 
zu überwinden . D~r Regie
rungsenno~urf für ein Ju-
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gendhtlfegesetz bietet 
eine RPihe von Möglichkei
ren , JJ.gendhil:e und Ju
gendsrrafrech t besser mit
Pinander zu verzahnen ; die 
~ing~leitAte Reform des 
Jugendstrafvollzugs sollte 
zum An laß gPnommen w~rden , 

~uch diP dem Vollzug der 
Jugendstrafe meisc vorge
schaltetPn Maßnahmen der 
Untersuchungshaft bzw . der 
Srtaf'lussetzung zur Be•.·!äh
rung n~u zu regeln . Des
halb hat diE> Unterkommis
si·?n ~ine Reihe von Forde
runge>n für eine mit dies en 
GPs~tz~svorhaben zu ver
bindende odP.r ihnen unmi t
r.elhar folgende Reform des 
Jugendkriminalrechts , vor 
allem abe>r für eine Ver
hessernng seiner Prax is 
Pntwi ~kelt , die nachfol 
gPnd in 18 Thesen skiz
ziert WC? r den . 

T H E S E 1 : 

Im Rahmen der Jugend
hilfereform sind Alterna
tiven Z\l jugendst.rafrecht
lich~n Reaktionsformen auf 
delinquentes Verhalten 14-
und 15-jähr5ger zu schaf
fen , die es e rmöglichen , 
die Vorschläge der Jugend
strafvollzugskommission 
zur HPrausnahme der 14-
und 15-jährigen aus dem Ju
qendstrafvollzug zu reali 
sieren . 

Dem abweichenden Ver
halten junger , in der Ent
l·.ick lung befindlicher Men
schen bis zum Alter von 16 
Jahren ist vorrangig mit 
sozial-pädagogischen Er
ziehungsmaßnahmen zu be
gegnen . Bei dieser Alters
grupp~ ist darauf Bedacht 
zu nehmen , daß n'icht Re 
pression und Zwang , son
dern Hilfe und Förderung 
zur Lebensbelväl tigung im 
Vordergrund stehen . ~ie 

Ge>fahr einer Stigmacisie
rung durch s trafrechtl iche 
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Einwirkungen ist zu ver 
meiden . Dazu gehört im be
sond"erE>n die Jugendstrafe , 
deren Vollzug bei 14 - und 
15 jährigE>n auße rarden tiich 
schwierige , in der Regel 
sogar unlösbare Probleme 
für die Jugendvo llzugsan
stalten aufwirft . Die Un
terko~~ission ha~ im Ein
klang mit der von der J u
gendstrafvollzugskommissi
on vertretenen Auffassung 
di e ÜbE>rzeugung gewonnen , 
daß Jugendliche dieses Al
ters nicht mit Aussieh~ 
auf erzieherischen Erfolg 
dur~h die VE>rbüßung einer 
Jugendstrafe zu straffrei
er LE>bensführung angehal
ten "'erden können . 

Es ist daher dem delin
quenten Verhalten von Ju
gendlichen unter 16 Jahren 
mit den Mitteln des Ju
gendhilferechts zu begeg
nen . Hierzu ist ein abge
stufter Maßnahmekatalog 
anzubieten ; e rste Ansätze 
dazu finden sich im Ent
wurf der Bundesr egierung 
zum Jugendhilfegesetz und 
in den Ar bei tsent\oJ\irfen 
der Bundesregierung zur 
Fortentwicklung des Ju
gendstrafvollzugs . Auch 
soweit in Einzelfällen das 
Schutzbedürfnis der Allge
meinheit bei Aggressions
delikten zu ber ücksichti 
gen ist , soll dem im Rah
men ejner stationären Er
ziehung in einer geschlos
senen Einrichtung der Ju
gendhilfe Rechnung getra
ge>n we>rden . 

THESE 2 : 

Auf die Heram.,rachsenden 
im Alter von 18 bis 21 
Jahren ist einheitlich Ju
gendstrafrecht anZU\•lenden. 

Zumindest bis zum 21 . 
Lebensjahr bef i ndet sich 
der junge Mensch in einer 
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Entwi~k:ung, die mit päd
agogischen totaBnahmen be
einflußt werden kann . Das 
Jugendgerichtsgesetz er
öffnet hier weicaus dif
ferenziertere Möglichkei
ten als das Scrafgesetz
buch, auf 9ie der Krimi
nalität zugrunde li0gende 
Problematik zu reagieren . 
Im übrigen ist es nahezu 
einhelliqe Meinung, daß 
eine sinnvolle Al>gren
zungsmöglichkeit von Ju
gend - oder ErvJachsenen
rechc für d1e Gruppe der 
Heranwachsenden ~tteder 

durch Paragraph 105 JGG 
zur Verfiigung steht, noch 
iiberhaupt denkbar is1: . Da
mit ist: die Anwendung von 
Jugendrecht auf Heranwach
sende schon aus dem Ge
sichtspunkt der Gleichbe
handlung sowie der Re ;~ts
sicherhei t. und Rechtsklar
heit zwingend geboten . Es 
~ttird darauf hingewiesen, 
daß diese Forderung die 
zentrale kriminalroliti
sche Aussage des Jugendge
richtstages 197 7 gc~t1esen 

~st . 

T H E S E 3 : 

Für den Jugendrichter 
ist eine spezialisierte 
Aus- und Fortbildung ein
zuführen . Er sollte als 
umfassend zuständiger 
"Erziehungsrichcer" auch 
die Entscheidungskompe
tenzen für die r1chterlich 
anzuordnenden Maßnahmen 
der Jugendh1lfe erhalten . 
Die Zuständigkeit der Ju
gendrlchter und Jugend
staatsanwälte sollte re
gionalisiert werden . Die 
pädagogischen Kenntn1sse 
unä Fähigkeiten des Ju
gendrichters und Jugenä
staatsanwalts sind durch 
eine Teilnahme an Aus - und 
Fortbildungsmaßnahmen im 
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Bereich der Jugendkrimi
nologie, -psycholoqie, 
- psychiatrie und dPr So
~ialpädag0g1k zu erwPi
tern. DiE> :.andc-sjJscizvcr
... ,a 1 tungen haben derartige 
Aus- und For~bildungsmög
lirhkeiten bereitzustel
lf>n, die gemeinsam mit 
nic.:ht jurist1schen Vertre
tern cer JugPndarbeit al
ler BerE>iche aus Forschung 
und Praxis durchzuführ~n 
sind . Daneben ist die Bil
dung von Gesprdchsgruppen 
unter Führung fachlich ge
eigneter G~sprächsleiter 

zu fördern, cm denen sämt
liche TE>ilnehmer von Ju
gendgerirhtsverhandlwlgen 
mitwirken. 

DPr Jugendr1chter und 
Jugendstaat.sanwalt soll 
spezialisiert und aus
schließlich als solcher 
tä;:ig sein. Nach Möglich
k~it sind Be~irksjugend
g,'rH'hte einzurichten, um 
den Erfahrungsaustausch 
der Jugendrichter unter
einander zu ermöglichen . 
Mit der vorgeschlagenen 
Gebietszuständigkeit ist 
eher als mit einer Buch
stabenzuständigkeit ge
währleistet, daß sie mit 
den sozialen Brennpunkten 
s' •.üe den Einriebtungen 
der Jugendhilfe und den 
dort tätigen Mitarbeitern 
vertraut ·.-1erden. :>er aus
geb1ldete und erfahrene 
Jugendrichter darf nicht 
zum Wechsel in eine andere 
richterliche; Geschäftsauf
gabe gez•.·mngen .,,erden. Die 
Praxis , in einigen Bundes
ländern Jugendrichter be
reits nach wenigen Jahren 
gegen ihren Willen mit an
deren Geschäftsaufgaben 
zu betrauen und sie durch 
unerfahrene Kollegen zu 
E>rsetzen , wird abgelehnt , 
weil sie dem Bemühen um 
d1 e b?ss ere Qualifizierung 
dE>r Jugendrichter zm-lider
läuft . Ferrer ist es .,,ün
schenswert , Fragen des 
Aufstiegs innerhalb der 
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richterlichen Laufbahr. zu 
übPrclc-nken . 

T H E S E 4 

Df'r entsprechende An
sntzpunkt, lils kri:ninal
pJdaqogtsche Potential 
des JGG besser dUszuscnöp
fcn , ist der Ausbau d(.•r 
Jug@ndgerlchtshilfP zu 
Pinem hesondPl"en Sozial
di •"nst . Er vPrserzr zum 
ein0n durch qualifizierte 
Infc•rmati0net' <li,• Jugc:-nd
s t aa t s.1m·la l t scha f t und das 
JuqE>ndgerichr in diE> l.agf~, 
das VPrfahrE>n un6 d1E> Maß
nahmi"P an de>r Pc>rsor dt>s 
Täters zu ori <"n t i eren , und 
giht oder vPrmittelt zum 
ander<>n dem d0li quencr-n 
Jugendlic-hendiP n t•.-~c-·.di

g0n llilf;-n . Dumit di? Ju
qendgPrichtshilfe diPse 
Funkt i 011 cit PS Bl ndeglieds 
zvJi sehen Jugf'ndh il fe: ur.d 
Jugendgerichtsburkeic er
fiJllPn kann , muß ihr ~r
möglicht werden: 

nach rechtzeitiger ln
formtL•rung üocr dü· Ein
leitung dPs W•rf.threns 5 u 
allen F::iller, in dt ... nen ih
re Mitwirkung in Betracht 
kommt, so friihzeit1g zu 
berichten , daß der Jugeud
stac• tsanH?.lt ihre Erkennt
nisse und Vc>rschläge bel 
seiner EntschPidung über 
den Fortgang des Verfah
rens berücksichtigen ,(atm; 

den Jugendlichen auf 
die Hauptverhandlung vor
zuhPrPiten und ihn vor
läufig erzi~hPrisch zu 
betreuen , d . h ., geb,te
ne Erziehungsmaßna.hmen 
und Hjlfen in Eilfäll~n 
soglPich zu veranla.ssen 
oder selber durc-h7uführen; 
insbesondere ist öie Zu
sammE:'01arbeir mit der Poli
zei so zu organisieren , 
daß die JugendgE'r ichtshil-· 
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fp in ollPn F~llPn unmit
telhar informiert wird , 
W"'nn boi der Vernehmung 
dps TQtvPrdJchtigen durch 
dir Pr lizcu dcutlich•.-Jird, 
da' dt·r JtJgc nd 1 rhP auf
gnmd Pinr:r akurc~n Kriscn
sUuc.tt·iull sofor~i.ge Hilfe: 
hrarwht ; 

r Pi ..t ll(•rr Entscncidun
""ll Gh.:r AnordrtiJnq bz~r1. 

Fnrtdc!Uer C:.!i.ncr- Untersu
d1Unqshafr 1n der RegPJ 
von1b I:.;rmi tt 1 unqen zur so
Zi<Jlt~ll und P'~rsünlir·hen 

Siruat i.un des Jugendli
clrPH <~n:c.ustellen und dem 
1-ldft~i.(·hter hzw. JugC'nd
ru·ht "r tn gP<'iQneren Fäl
len A LI t•rna t l vcrr zur Un tPr
sudlu rqshaft vorzuschla
QE->11 (z . B- l)t•imurrterbrin
quoq , uohulclnt-P B<'trPuung 
durch Jeo Jug(•nclgcricht!:>
helfer nc.lPr eine and~re 
Q<>Loi qnt· tc P1~r~on l ; 

- h0i. d0r PC'rsörtlir·hk~'>.i.ts

Prfol"Schunq fP~t%usteJ lC!n, 
'b IIOd WPlCh(• PrZiC'heri

SCIWil M<.1ßnolunen geboten 
sind; 

- Lll dL•r Hauptverhundlung 
durch dC'n JugendgC'richts
lw I fpr· vertreten zu \-.rer
d,~n , d1'r auch im iibrigen 
den Jugto>ndlichen betreut; 

- den JtJgend l ichcn über 
dit> f:i lll-' des P1ragraphe>n 
m Ab~. '2 JGG hin.:sus narh

geilcnd zu betreuen, insbe
snndl'l e dUfgrund einer Be
tr-euungswt>isung nach Pa
ragrdpil lO JGG . 

Entscheide~d fQr den 
Aus bau der Jugendgerichts
hilfe ist, daß der bisher 
•.·:eitgehend vernachlässigte 
Aufgaoenbereich der Hilfe 
für den Jugendlichen im 
VerhJ ltnis zur "Gerichts
hilfe" ein gleichrangiger 
Ar bei tssch~·:erpul1k t der 
JugendgerichtshilEe wird . 
Organisatorisch sollte 
die Jugendgerichtshilfe 
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(·Jeiter dem Jugendamt zu
geordnet bleiben , weil sie 
auf diese Weise unmittel 
baren Zugang zu den vor
handenen Informatione~ 

andererkommunaler Sozial
di~nsre hat und aufgrund 
der vorhand@.nen Hilfsan
qeb0te leichter diP gebo
tene Hilfe veranlassen 
kann . Die Zus~ändlgkeit 
des einzelnen Jugendge
richtshelfers s~llte nach 
Stadthezi rken bzw . o inzel
ocn Gemeinden geregelt 
•.-:erden und nicht , wie dies 
vielfach immer noch ge
schiPht , aufgrung alpha
betischer Zuweisung . Die 
damit v-::rbundene Dezentra
lisierung erlaubt die Zu
sammendrbeit mit den re
gional jeweils zuständi
gen sozialen Diensten und 
schafft eine größere Nähe 
zu dem Jugendlicheil und 
seinen Problemen. 

Im Interesse eines für 
die So7inlpädagogik not
\oJPndigen Er fahrungsaus-

tausches und der Stärkung 
der Position des einzelnen 
Sozialarbeiters wird emp
fohlen, jeweils 5 - 7 Ju
gendgerichtshelfer zu ei 
nem Team zusammenzufassen I 
das die Arbeit der Jugend
gerichtshilfe in einem 
bes~immten regionalen Be
zirk strukturiert . Die 
Fallzahl des einzelnen 
Jugendgerichtshelfers ist 
in Anbetracht des erheb
lich ausgeweiteten Anteils 
an Betreuungsaufgaben auf 
etwa 120 zu begrenzen . 
Die geeignete Form der Or
ganisation der Jugendge
richtshilf~ sollte durch 
entsprechende Modellpro
iek - e erprobt \.Jerden, de
ren Beglei t forschung zudem 
wichtige Hinweise für die 
NPi terent\-Jicklung der Ju
g~ndg~richtshilfe geb~n 

kann . 

(Fortsetzung in der Au
gust- Ausgabe) 
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D I E I N S A S S E N V E R T R E T U N G 
INFORMIERT: 

Seit 1978/79 wird durch 
Mitarbeiter des MAX PLANCK 
INSTITUTS (MPI) Freiburg 
in allen Teilanstalten 
eine Un~ersuchung durch
geführt , an der in den 
letzten drei Jahren etwa 
500 Insassen bereits teil
genommen haben . 

Nahezu allen Insassen, 
die durch die Mitarbeiter ' 
des MPI um die Mitwirkung 
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gebeten wurden , hatte man 
zugesic hert , daß die Aus
wertung der Testunterlagen 
und Fragebogen unbedingt 
"an<;>nym" geschehe und kei 
nerl ei personenbezogene 
Daten über die Teilnehmer 
gespeichert \.JÜrden . 

Gleichzeitig \·.rurde fast 
allen Insassen zugesagt, 
daß sie für die Teilnahme 
ein "Anerkennungshonorar " 
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e r hielten , das dem Haus
geld zugeschrieben :·.rürde . 

~achdem u~s bekann~ 

ge•.oJor den war , daß e i ne er
hebliche An zah l ·1on Teil-
nehmer n 
Pfennige 

d i e zugesagten 
nicht e r ha lten 

hatte , wa nd ten wir uns an 
das MPI i n Frei burg . In 
der Zwischenzei t •..,rurden , 
verbunden mi t verviel 
fältigten Entschuldic:sun<?s 
schreiben , d i e Zahlungen 
nachgeleistet (wenn auch 
nicht i n der urspr ünglich 
vorgesehenen Höhe) . 

Im Zusamme nhang mit der 
Aufklärung dieser fin anzi 
ellen Unr ege lmäßigkeiten 
\•lUrde uns nun zweifE-lsfrei 
bekannt , daß die Zusiche
rung der "\'lahrung c>in<~r 

strikten Anonym~tät " 

falsch ist ! Die s "rurde uns 
gegenüber auc h i nzwischen 
vom MAX PLANCK INSTITUT 
und von der An s t alts
le~ tung e ingeräumt. 

Das MPI e r hält übe r 
alt~ I nsassen hie r in der 
Anstalt (unddas ohne jeg
liche Ausnahme ! ) die so
genannten A- Bögen, die ne
ben Daten über den jewc>i 
ligen I nsasse n auc h perso
nenbezogene Daten über An
gehör i ge oder nahe Kon
taktper sone n enthalte n . 
Und das ni c ht nur von I n
sassen , d i e an dieser Un
tersuchung te i lnehmen , 
sondern in der Ta~ von al 
len Insassen . 

Weit erhin haben wi r i n 
Erfahrung bringen könne n , 
daß nebe n dieser Unter su
chung hier in der Ans talt 
auch noch verschiedene an
der e Un t e rsuchunge n und 
Erhebungen durchge f üh r t 
Her den . ZU diesem Z ... leCk 
wer den Strafakten und Ge 
fangenenpersonalakte n 
durch ni c ht zur Justizve r
waltung gehö rende Insti t u
tionen und Personengruppe n 
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eingesehen bz·.·: . \·:erden 
diese Akten einfach " leih
\.Jeise" versch1ckt. Dabe1 
\·:erden in Fäll<>n, d~P von 
"besonderem 
s1nd , mPhr 
umfangreiche 
gE>fE>r tig t . 

Interesse " 
oder wc>niger 
Aktenauszüge 

Alle gewonnenen Daten 
und Erkenntnisse werden 
ausgewerte~ und gespei
cherL ! 

Di e s ist nach den e i n
schlägige n Vorschriften 
des Datenschutzgesetzes 
und denen der Dienstvor
schriften für den Bereich 
der Justizven;altung nicht 
nur nichterlaubt , sondern 
tangiert auch strafgesetz
liehe Vorschriften (u . a . 
§ 203 S~GB ) , da hiurüber 
kein Insasse informiert 
wurde , ode r gar das Ei n
ve r ständ ni s zur Weitergabe 
von personalbezogenen Da
ten an nicht öffentliche 
Stellen durch den Insass.e>n 
eingeholL wurde. Daß hier
bei auch Daten und Infor
mationen über Angehörige 
und Kontaktpersonen Hei 
ter gegeben wurden , ver
le i ht der Sache noch e i n 
besonder e s Gewicht . 

Die Anstal tsbeirätE-
und einige Rechtsam1älte 
·.·lUrden bereits hiervon 
unterrichtet und haben 
sich der skandalösen Pra
xis angenommen . 

Wa s i s t nun zu tun? 
Allen I nsassen , die mit 

di e s e r Eigenmächtigkeit 
der A~staltsleitung nicht 
e i nve rstanden sind und 
sich dagegen zur Wehr set
zen wollen , empfehlen wir 
die folge nde n Schritte : 
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1 . Sich Jr jas MPT ~rei

burg , ? . Hd . Herrn Pro:= . 
Dr . r: "i r, Günt•_r.";:al 
str . .,.J , ""--00 FrPib'J:rg , 
zu \vE:rJt.tJ und anzu:"ra 
gen , ~el rhP ThJt ~n ~bnr 

sit h und s cn '1E' narnE'nt 
llch zu fiCH1JICI1dE·n An 
gl"hörige>rl gespPichert 
\,•ordt:.>n si ad , und die 
Löschung di~ser Dat.E>n , 

sowie d1<~ Zurüc~se!:dur.g 

der Te stunterlagen zc 
f'ordE>rn . 

2 . DiC' 'l'c•i.lnuhme und r1it
Hirkung an diesen un
r.ersuC'hungen abzulE>h
nen . 

3 . Sich an d<'ll Le1 ter dPr 
JVA T~;,gr 1 zu wenden mit 
der Fr<:~ge , \.J..:>lchc> In
formatlon• n ~=>r an nicht 
zur Justizvcrwa)tunq 
gehörend(>, privatE' In
st.i tut ionPn \"Pi tergc:>g<>
ben hu t und zu \velrhem 
Zweck . 

Hü·rhei soll sich jE>der 
auf die BN;t'immunge>n dPs 
Datenschutzgesetzes i:'>Pru 
fen . Das MPI ist zur Lö
schu"lg dieser unter fal 
schell Voraussetzu:1gen 
e r schlichcnc>n Daten ·;er
pflichleL . 

FdR . J . König 
Koor dinator der I. V. II I/E 

PS: Zur Ehre der Hi l fs-
kräfte, diealslnter

viewer in der JVA Tegel 
tätig waren. sei gesagt, 
daß diese von den finanzi·
el l en Unkorrektheiten ei 
nes MPI -Mitarbeiters und 
VonderVerletzung der Oa 
tenschutzbesti mmungen ge
nauso überrascht \·Iaren 
wie die interviewten In
sassen der JVA . 

-red-
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ECHTERMACHER 
SPRINGPROZESSION IN DER 

JVA- TEGEL 
Rec:ttl/.Pit l'J zum Pftngst

fPst , wr..:nn ,J!lj:ihrltc:h im 
1 ux<.;>mb uq i ~c:hc•n s t;.!u tchen 
Ec:ht•'rfluch d<Js 8nd0 der 
mitLr•ldlLerlic.;hcn V•'its
t,l!rz-1::[ i Jc.•mic miL der be
riihml. n Sprutqpr .... zcssi.on 
gl'fr.•t<•rt wi.nl, bcg<.lntt auch 
in d,•r Tl·ilanst,1Lt III 
l0r JVA 1~gol di0 ~rStPn 

V<>rl>• r•' i Lun']Ptt d i<.•st!r bc -
SLH!dl'r~Jn Pro~·~ssion, dP
rL~n Et.g~·n<-~rt darin bc
.stc-nt, Li,lß .·1.1~ jc\,:c-ils 
Z\•1<.' i S~.:hri tt<' vor und ei
rtL'!l Sr..;llr i tL zurück vpr
l;luft . P~st s , ~~~ der 
Strafvollzug in B•·t·lin, 
hl1>ß um<)(.) kehr. t, dt'ttn da 
qL'itt ..; <'ill('ll Schri tr:: vor 
und zwc•i zurück . 

D 1 bc- L \•Ja r. Bt> r l in '-' i nma l 
b<'l~fHL'lg..:>ll•nd fiir ~iner 
fortsr. In-i ttl i<:i1en Vollzug . 
Vi.:>il'S , ·.v.ts im n0u0n 
Stratv 11~ugsq0S0t% (seit 
d._•m I . I . !•)77 in Kt·aft) 
,•rstm.t ls L1l:::; <JL•sctzlich<>r 
Auftr.tg zut· R,:.fol·m des 
a lt•)<."\,•f>hn tr:>n Sühne- und 
V0nvnnrvoll2.llgt:'S (,>stg<>
schricl)''n \vurdc> , gehörtt> 
in ck•r JV.-\ T0gE'l schon 
vorlh.'l zur .1ll teig liehen 
Vollzuospraxi::> und hatte 
se>inc BL•\·:.:ihrungsprobe 
l~ngst bestonrl~n . 

Es soll an dieser Stel
le nich ... sc.1on \·:ied€r di<" 
alte Platte vom Boykott 
des rE?furmerischen Bt~hand
lungsvollzuges durch de~ 
ständigen Interessen~on

flikt zwischen soz1alen 

und therapeutischen Fach
bcdi nstetc;.n auf dE'r ei
n•'n Sc->1 te und den mit the
rapeutlschem Auftrag total 
Oberforderten Schließern 
des h<?rkör.mlllchen Ver~:ahr
voll?.uges auf der anderen 
Seite aufgPlegt werden, 
dPnn dieser permanente 
Konflikt oeruht auf tinem 
physikdlisch0n Prinzip , 
dem sage . ' Trägheitsge
setz ',+ ) und ist mit po-
lit.Ä.schen 
2u lüsen . 
der neue 
verstände 

Mitteln nicht: 
Es sei denn , 

Justizsenator 
sich auf Träg-

heitsnavigation . 

Nein , hier soll von 
dem um seiner selbst wil
len hochgespie 1 ten Sicher
hcitsbl'dürfnis eines "Po 
lizeistaates im Staate", 
to•iner sichallzu ernstneh
mend,•n GSG- "" - ?arodie, die 
Rede sein, der die Mauern 
nicht dick und hoch genug 
seir kürmen, Picht um Aus
brüche zu verhindern , son
dern um völlig abgeschi rm t 
von öffentlicher Kontrol
le ihre Macht immer wei t er 
ausbauen zu können , eine 

: : : · : ! ·· : · : : : : : 

+) = Trägheitsgesetz : 
"Jeder Körper verhar rt 

im Zustand d~r Ruhe oder 
der gleichförmig grad
linige.l Be\·1egung, solangE; 
nicht äußere Kräfte auf 
ihn einwirken ." 
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Macht neben der Anstalts
leitung , eine Instanz , 
ohne deren Segen nichts 
läuft im Vollzug , in der en 
Gewalt es liegt , das Voll
zugsgesetz mit Leben zu 
erfüllen oder zum Tode zu 
verurteilen, eine Macht 
neben der Macht , ver
gleichbar der Inst1tution 
des Polic.-Kommissars , der 
Geheimpolizei . 

Wer aufmerksam ver
folgt , was "draußen " ge
schieht , wird nicht über
rascht sein zu erfahren , 
daß die Eskalation des Po 
lizeistaates "draußen" 
ihre gena~ Entsprechung 
"drinnen" findet , im Straf
vollzug . Oder , anders aus
gedrückt : je lauter der 
Ruf nach " lao,.1 and order ", 
desto r epressiver der 
Vollzug . Auf einenSchritt 
von1clrts in Richtung l ibe 
raler Resozialisierungs
vollzu>;J folgen z.,.;ei Schritt 
zurück in Rich t ung "Klap
pe- zu - Ver wahrvollzug " . t>'lan 
sollte besser von einer 
" Tegeler- Spring- Rezess i 
on " sprechen als von der 
Echternacher Springpro 
zession . In Tegel wird sie 
künftig zur Erinnerung an 
die letzten Reste eines 
einstmals praktizierten 
liberalen Strafvoll zugs 
alljährlich am 15. Mai be
gangen , dem Tag , an dem 
in der Teilanstalt III das 
~etzte Fünkchen Frei
heit hinter Schloß und 
Riegel kam. 
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Seit d i e sem Tage , dPm 
15 . Mai 1981 , gleicht das 
Haus I II einem To t enhaus , 
sobald die Arbeit e r aus 
dem Haus sind . Da nützt 
es nichts , oo einer Schü
ler ist oder Fernstudent , 
anerkannterSelbs t beschäf
tiger oder Krankgeschrie
bener , ob dur ch Arbeits
unfall. oder nur einfach 
mal krank . Wer nicht ar
beitet , verschuldet oder 
unverschuldet , kommt \•läh
rend der Arbeitsze i c "un
ter Verschluß " , jeden 
Werktag von 8 . 45 - 11 . 00 
Uhr, von 12 . 00 - 15 . 30 Uhr 
und abends noch von 16 . 45 
bis 17 . 45 Uhr. Das gi l t 
dann auch fü r die Ar bei 
ter , und ab 21 . 30 Uhr 
fängt der Nac htverschluß 
an . 

An Sonn- und Feiertagen 
is t das ganze Haus von 
12 . 00 15 . 30 Uhr ge -
schlossen und nach dem 
Abendessen ab 16 . 45 Uhr 
mausetot bis zum nächsten 
Morgen . 

Und wie ~-1ar es noch vor 
einem· Jahr? 

We r ktags Einschluß nur 
von 13 . .50 - 15 . 30 Uhr und 
dann abends nochmal eine 
Stunde von 16 . 45 - 17 . 45 
Uhr . Sonst war niemand a uf 
sein Schließi_acn von k n.otpp 
über :S qm ange•.-:ies en . Zahl
reiche Gemeirschafts
räume , die nach I nkraft
treten des neuen Voll
zugsgesetze s f ür so z ial
pädagogi sche und thera
peutische Gruppenar beit 
freigegeben \oJaren , sind 
längs t wieder zweckent
fremdet und d iene n heute 
als Mehrbettze:len , um den 
Belegungsdruck aufzufa n
gen , der sei ne r seits wie
der um e ine Folge der es
kal i erenden Ver haftungs 
well e n auf der Hausbese t-
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zerszene , bei Massen- De
mo ' s und auf der Drogen
szene i st. 

Ein Teilanstaltsleiter 
auf die Vor naltung seiner 
Insassenve r tretung , daß 
in Be r lin berE'i ts ein Kam
mergerichtsurteil Bestand 
habe , das die Doppelbele
gunq von Einzelzellen ver 
biete : "Wir \·.'erden schon 
Mittel und Wege finden , 
um auch höchstrichterli 
che UrteilP zu umgehen . " 
(Der Wortlaut ist sinnge
mäß e i nem Protokoll der 
Insass~nvertretung ent
nonunen . ) 

Fün-1ahr eine sonde rba
re Entlassungsvorberei
tung . \'lie heißt es doch 
in § 2 StVollzG ? : "Im 
Vollzug der Freihei tsstra
fe soll der GPfangene fä
hi g wer den , künftig in so
zia l e r Ve r antwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu 
führ en (Vollzugszicl) . 
Der Vollzug der Freiheits
strafe dient auch dem 
Schutz der Allgemeinheit 
vor wei t eren Straftaten ." 

Vom Ler nen , Gerichts
urteile zu umgeh~n , steht 
da nichts . Abe;r- vlenigstPns 
dem zweiten Satz des obi
gen Paragraphen 1t1ird der 
Vo llzug i m Hause III ge
recht : die Allgemeinheit 
kann nicht besser ge
schützt werden, als wenn 
alle potentiellen ~is

setäter weggeschlossen 
werden . 

Was will man sonst mi t 
dem Tota lei nschluß errei
chen? Die Disziplinicrung 
von Arbeitsum1illigen? 

Von denjenigen , die 
nicht a r beiten ..,;ollPn , ist 
dadur ch noch niemand be
kehr t •.-;e r den . ~·ler sind 
denn d i e , die im Knast 
nicht arbeiten? 

Da sind e i nma l d i eje-
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nigen , die es aus Uner 
zeugung ablehnen . fJr ei
nen St~at zum Hur.gerlohn 
Fronarbeit zu leiste~ . 

dessen Regierung <.m=ähig 
ist , die 50~ia1Pn , ökono
mischen und humanitären 
Probleme , die sich aus der 
Skl avenarbeit im Str af 
vollzug ~rgeben , übc-rhaupt 
zu erkennen , geschweige 
denn in den Gr1f.!:" zu krie:: 
gen . Dabei brauc htPn s)e 
in Berli•1 nicht ZTkÜ ein 
Fernglas , sondern nur ei:~en 
Oper1guckrr mittlerer GG
te , um bei Pinem Blick 
über die Mauer zu lernen , 
wi e man Gefangene so be
schäftigt und bf'zahlt , daß 
siE' nicht d0r Allgemein
he1t zur La5t fallen , daß 
ihre Angehörigen nicht 
während der Ha ftverbOßung 
des ErnJhrers zu Sozial
fällen degradiert werden , 
daß ihre Ehefraue~ die 
Wohnungsmiete und evtl . 
Ab zah l ungen w~iterzahlen 

können , daß die Familien 
nich t .:~us mat:e>r.i.l lle' l Sor
gen auseinanderbrechen , 
daß der Stt?uerzahler nicnt 
durch uns1 nnige Haftkosten 
balastet 'llird , sondern di E' 
Gefangenen Sl.'lbst mit ih
rer Arbeit Steuergroseher 
e r wirtschuften und zum 
So z ialprodukt bEit r agen . 
Desgleichen zur Sozial 
ver sich8rung und nicht zu
let.zt auc:h 111 die :..age 
ver setzt ·..:erde:1, \vieder 
gu~~achungszahlungen für 
angerichteten Schaden zu 
leisten . 

Stattdessen hält man 
es sich bei uns zugute , 
daß wi r 0in liber ales 
Vollzugsgesetz haben , in 
dem es unter § 3 heißt : 

1) Das Lebe n im Vollzug 
so:l den allgemeinen 
Leb ?nsverhältnisse:: so
\·Jei t als möglicn ange
glichen werden . (Das 
jst blank~r Hohn ange 
sichts unserer Voll 
zugswirklichkei t ! ) 



-----

2) Schädlichen FolgGn de~ 
FrcihPitsPntzugcs ist 
entg"'gPnZU\·Jirken . (Ja , 
vlann denn? vlr>ntt das 
Kincl indf•nBrunnP.n ge
f ..1 1 1 e n 1 s r ':' ~<JP n n die 
Fr1milic in "k>t und 
r:l,.Tld ?.PrbTilChf>n ist? 
Es gibt qr•nügenu FeHle , 
in rlPnPn Gr..f."l!')genc 
n1cht den zu Erl1altung 
ft•mi lidrr•r 
vom Gcsct% 
rH t Ur l..tun 

Bindungen 
vorgPsehe
oder Aus -

gang crhc.~ltcn haben , 
w.;hl r1b0r zirmlieh 
großzügig Ausg~ng zur 
Er J c~digung <.lcr Schei
dungsforrn<.~lit~ten . ) 

Nun CJUt . Wenigstens auf 
<.lern Papier sind wir ein 
su~i..t Lür Rl'Chtsstaat . 

Wi•• schön! 
Wtl" trüstlich ! 
Also ~·iterschlafen . 

Blor, nicht r.ugcben , daß 
man 1uch vorn politischen 
G<'gn~r Lc:>rlH'n kann . 

Es !"Oll hi..:-r ge\•:i ~nicht 
der Strafred ts- uni Voll 
r.ugspr.lx is i 11 kommunis ti
sch .... n LCindurn d21s ~-Jort 

qcr~·<.ll.'t \•:erden . Nur \''ird 
l'S l.1ngsam Zl~it , üb .. 'r Al
L0rniltiven nachzudenken . 
Dus S<,lltt>n die B,•rliner 
Politik~r ~iq~ntlich aus 
dc>r Jptztcn Wahl gPler nt 
hdb,'tl . 

\·Jcr ist L'S sonst noch , 
der im Knast nicht arbei
l:'et? Dtc•n man mit repr es
sivt~m Einschluß zur Ar 
beit motivi~ran k{.'nnte? 

Sind vielleicht die 
Schüh•r gem;•int? Kaum an 
zunehm ... •n . Dt.:>nn erst über
zeugt man sie mühsam da
von, daß ihre Resoziali-
sierungs-cnancen besser 
stehull , 1-.1enn sie den ver
säumten Schulabschluß 
nachholen , und üb~rredet 
sie , auf e1ne Hilfsarbei
tert~ tigkeit im Knast , 
be i der sie his zu 100,
DM monaclich an E~nkaufs
geld meh r verdienen könn
ten, zu verzichten, und dann 
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sollte man sie mitEinzel
einschluß strafen , während 
sie als Hi1fsarbeiter den 
ganzen Tag Abwechslung 
und Gesellschaft hätt~n? 

Das ·t~äre doch • . .Jidersinnig , 
oder nicht ? 

Ganz abgesehen davon , 
daß die Schüler unter der 
Mißwirtschaft des abge
dankten Berliner Senats 
sowieso schon am meisten 
zu le~den haben . Ihnen 
hat Garsk i das Geld für 
das gesamte Weiterbil-
dungsprogramm in den 
Schulferi en gestohlen . 
Dadurch bekommen sie nun 
auch in den Ferien nur ca . 
25 , - DM Sozialunterstüt
zung statt runde 7 ,- DM 
Schülnrbeihilfe . Und diP 
Lehrerhonorare \·Jerden in 
den Ferien auch gespart . 
Obendrein sperrt man die 
SchülPr noch den ganzen 
Tag ein , wenn die ohnehin 
schon wenigen Schulunter
richtsstunden erst am 
Abend abgehalten werden 
können , weil vie le Lehr
kräfte tagsüber anderen Un
c~rrichtsverpflichtungen 

nachgehen . Also sind die 
Schüh'r mehrfach bestraft . 
\<Jährend die anderen nach 
FeiPrabend ausgeschlossen 
sind und sich im 'Haus 
frei be\·:egen können, haben 
sie abends Unterricht . Und 
tagsüber können sie nicht 
einmal die Schularbeiten 
gemeinsam machen , denn da 
sind sie ja einzeln ein
geschlossen. 

\oJelch groteske Behin
derung des Resozialisie
rungsauftrages . Das kann 
doch nicht mi t der neuen 
Klapp~-zu-Verfügung be
ZHeckt Herden ! 

tven Hill man aber sonst 
damit treffen? Die an sich 
Ar bei ts.,.lilligen , für die 
man ent\·Jeäer gar keine 
oder keine zurnutbare Ar
beit hat? 

25 

Davon wären in erster 
Linie die ausländischen 
l1itgefangenen betroffen, 
die kaum ein Wort Deutsch 
verstehen und deshalb von 
den Betriebsleicern abge
lehnt \·/erden . Oder auch 
hochqualifizierte deut
sche Facharbeiter , die in 
manchen Betrieben eben
f alls nicht gern gesehen 
sind, Heil sie oft von 
ihrem Fach mehr verstehen 
als der Werkmeister und 
zuviel mitkriegen, wenn 
unter Kollegen gekungelt 
wird . 

Oder sind die Fernstu
denten gemeint? Die ihre 
Haftzeit bestmöglich nut
zen möchten, um sich be
ruflich fortzubilden oder 
umzuschulen, den Erforder
nissen des Arbeitsmarktes 
entsprechend? Die für ihre 
berufliche Re - Integration 
am meisten Geld ausgeben? 

Fast könnte man es 
glauben, daß geistige Ar
beit von manchen leiten
den Vollzugsbediensteten 
nicht für voll genommen 
wird . Mußte sich ein Fern
studen t doch von seiner 
Teilanstaltsleiterin sa
gen lassen , e r sei ja 
selber schuld , wenn er 
tagsüber eingeschlossen 
werde . Er hät te ja eine 
Hilfsarbeite rstelle an
nehmen können . Das Studi
um sei ja seien eigene 
Entscheidung. 

Oder ein anderer Fall 
von Studentendiskriminie
rung : ein urlaubs- und 
ausgangsfähiger Fernstu
dent, der für seine vor
gesehene berufliche Tä
tigkei t spezielle Fächer 
an der Freien Universität 
Berlin belegen \-Jollte , 
die von der Fernuniver si
tät nicht angeboten wer
den, aber für Examen und 
Berufsausübung unerläß
lich sind, hatte hier für 
zweimal wöchentlich ein 
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paar Stunden Ausgang be
antragt. Das Gesuch \-lurde 
abgelehnt, nicht etwa man
gels Freigangsfähigkeit 
des Antragscellers, son
dern Heil angehlieh ein 
ordentliches, wissen
schaftliches Hochschul
studium keine im Vollzugs
gesetz vorgesehene Frei
gangsbeschäftigung sei! 
Ist denn die Vorbereitung 
auf eine wissenschaftli 
che Tätigkeit keine Reso
zialisierungsmaßnahme im 
Sinne des Gesetzes? Oder 
soll verhindert werden , 
daß ein ordinärer Knacki 
beruflich \·Iei terkomrnt als 
ein verhinderter Akademi
ker im Vollzugsdienst? 
Resozialisierungsbehinde
rung aus Minderwertig
keitskomplexen??? 

Wie sagte doch Justiz
senator a . D. Gerhard Mey
er bei der Feier zum 10-
jährigen Bestehen der Te
geier Schule in der JVA 
noch vor ein paar !-tonaten? 
Wörtliches Zitat : " ... Ich 
freue mich, hier mitteilen 
zu können, daß sich zur 
Zeit elf Strafgefangene 
dieser Anstalt in einem 
Hochschulstudium bef~n

den . . . . " 

Offiziell beruft sich 
d.:.e Anstalt als Begründung 
für die Rückkehr zum alt
gewohncen Verwahrvollzug 
auf die "Sicherheit und 
Ordnung'' in der Anstalt, 
auf die bessere Über
schaubarke~t . Die istaber 
gerade nicht gegeben , denn 
vor der Einschlußverfügung 
kamen Arbeiter, die eine 
halbe Stunde früher Feier
abend hatten , auf schnell
stem Weg-e in ihr Verwahr
haus. Jetzt aber drückt 
sich jeder in der \.,rei tläu
figen Landschaft herum , 
bis alle Feierabend haben , 
denn dann riskiert er 
nicht, die halbe Stunde 
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b1s zum allgemeinen Auf
schluß nochmals eingeknüp
pelt zu \•JE>rden . 

~li t dem Arqument "Si
cherne1 t und Ordnung" läßt 
sich eben alles machen , 
nur eines scheinbar nicht: 
das Nachdenken, der v~r
nünftige G~brauch d~s 

m~nschlichen Verstandes 
bei den~n , die für Sicher
heit und Ordnung zustän
dig sind . Nur ein B~ispiel 
soll dies aemonstrien:-n: 

Just am 15 . Mai, als 
die Klapp~-zu-Verfügung 

wirksam \·:urde, verunglCck
te ein von "draußen" kom
mender Elektromonteur bei 
Reparaturarbeit€n im 
Transformator~nhaus der 
Anstalt bei e~nem Kabel-

·brand, der den Monteur 
schwer verletzte und au
ßerdem zum totalen Strom
ausfall in der Anstalt 
führte . Für die Erste-Hil
fe-Leistung wäre es dem 
Schwerverletzten auf 
jede Minute angekommen , 
aber der alarmierte Ret
tungswagen und die Feuer
wenrzüge mußten vergebllch 
arn geschlossenen Haupt
eingang der Anstalt war
ten, •·Iei 1 der ofi ffige Si
cherheitsbeauftragte ++) 
nicht daran gedacht hat P, 

dafür zu sorgen , daß sich 
das elektrisch betriebene 
Hauptportal im Notfall 
auch von Hand öffnen las-
sen müsse . Nach viel~n 

nutzlos verstrichenen, für 
die Rettung kostbare Mi
nuten mußte die Feuerwehr
kolonne auf dem enger V·:Jr
hof \•;enden und auf die 
gegenüberliegende Seite 
des Ans~altsgeländes fah
ren, um durch einen Sei
teneingang reinzukomrnen , 
der aber auch •.üederum 
durch eine .,.,e.:.tere Mauer 
vom Unfallort getrennt ist 
und dessen Pforte nur von 
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Beamten zu öffnen ist , 
deren Wachlokal sich ca . 
100 m von der Pforte ent
fernt befindet. 

Sicherheit und Ordnu~g 
üb~r alles, über allPs in 
der \-JC'lt! 

- elbe-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:::::::::;:::::::::::::::::::::::: 

+-) = nach bisher u.h1·?st:ä
tigten Ge>rüchtcn soll sicn 
der betreff~nde Beamte 
(in Tegel au~h uDtnr dPm 
Namen "Zaunkönig" bekannt) 
als Sicherheitsbeauftrag
cer am Gerichtsgefängnis 
von Schilda beworben ha
ben . Wir wünschtm ihm dot·t 
viel Erfolg! 

PS: Nach Redaktionsschluß 
haben wir zu unsere r Freu
de erfahren. da~ unter dem 
neuen Berliner Senat die 
Mittel fUr die DurchfUh
rung des Ferienprogramms 
in der Schule der JVA Te
gel zur VerfUgung stehen 
werden, sodaß der 6 - mona 
tige Kampf um die vom vo
rigen Senat rigoros ge
strichenenWe i terbi ldungs
maßnahmen zugunsten einer 
vernünftigenBildungspol i 
tik im Strafval lzug been
det ist. 

Wir erblicken darin 
ein erstes, hoffnungsvol
les Anzeichen dafUr, daß 
die CDU - Regierung den Be
handlungs - und Resozial i
sierungsvollzug n ichtbloß 
als Aushängeschi l d benut 
zen will. sondern gerade 
auf dem pädagogischen und 
sozial-pädagogi schen Sek
tor ke ine Kürzungen zulas
sen wird . 

Beifall fUr diese Ent
scheidung! 

-elbe-
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Sevgili Okurlar, 

Bu say1m1zda sizlere adalec bakanl~~~ndan 6 . Nisan 1981 tarihinde alm1~ oldugu , 
tegel cezaevinde getirilen TV . v . b gibi cihazlar ~akk~ndaki kararL a<;Lklamaya 
<;all.~acagLZ . 

~qAR Nr . 9/1981 

l . Bundan böyle , hücrelerin kontrolu ve d iger sebeplerden dolay1 , adalet bakan
l1g1n1n alm1~ oldugu karara binaen (§ 69 StVollzG) . Cezaevinde kullan1lacak 
Jlan Radyo ve diger cihazlartn büyüklügü bu verilen öl<;ülerden büyük ol
mtyacakttr. Cihazlar 35 cm geni~liginde , 25 cm yüksekli~inde ve 10 cm en
inligindPn büyük olmamas1 gerekir . Aksi takdirde hükümlüler i<;eriye alamL
ya~aklar . Hoperlorlerin cihazlara biti9ik olup , herhangi bir ~ekilde kablo
yla cihaztn yaktn ve uzaginda ba~lanmtyacakttr . Hoperlorleri ayrt olan 
cihaz ve telsizli cihazlara müsaade verilmemektedir . 

1 . l . 'P(;•gel C"ezaevindc bundan böylc bütün elektrikli cihazlarda (Radyo, TV) gibi 
transformotor (Netzteil) bulunmast serbestttr . Ancak hücrelerinde elektrik 
pr1zi bulanan hükümlülcr l cihazlartnt elektrikle kullanabilirler . 

2 . Adalet bakanltgl.ndan hususi Televizyon müsaadesi alanlar 1 televizyonlarl
ru. gene eskid~?n oldu~u gibi pi1le kullanmalar1 gerekiyor. Elektrikli t.ele
vizyonlara kati ~ekilde müsaade verilmez . 

3. Cihazlar firmalartn vaya ziyarets:ilerin arac1l1(}Lyla cezaevine geti rtebil
i rler . 

1.1 . Eldcn yctirilen veya 1.smarlanan cihazlar cezaevi emniyet görevlileri v~ 
"lcktrtk teknisyenleri taraf1ndan tarn bir kontroldan ge9irilir . 

~.2. Kontroldan ge<;en cihazlar Hauskammera teslim edilir . Cihazlar1n numaras1 , 
markasL v~ tipi kayda ge<;tikten sonra, radyo vergisiyle ilgili i~lemler 
yJp1ltp hükümlüye verilir . 

:J . Cihaz ll1 bütün i~lemler i bi tip ic;:eriye al1nd1ktan sonra 1 hükümlü c ihazln ver
•fl sindc:n muaf tutulmas1 ic;in, radyo vergi dairesine dilek9eyle müracaat 
··tm0si qerckir. 

~ . I . Tamir 1<;in cihaz1 cezaevinden d1~ar1ya verildiQinde, yedek bir cihaz ic;in 
nyr1 bLr müsaadeye lüzüm yoktur . 

S. H3(l) Ceza0vi k~nununa göre bir hükümlü di~er bir hükümlüden fiat1 az olan 
C$yalarl. alabilir . Cezaevi idaresinin bu gibi durumlardan haberi ve müsaa
ucsi olrnas1 gcrcklidir . Tegel cezaevi dahilinde , Radya 1 TV ve Teyplerin sa
hip degistirmt leri ancak cezaevi idaresince müsaade edilmi~se olabilir. 
ßu önlemlor hükümlülerin tekrar suc i~lememeleri ve suc;:lu durumlara dü~me
meleri i~in al1nm1~t1.r. ~ünkü yaptt(}l.mlz gözlemlere göre, baz1 hükümlüler 
ligur hükümlülcrin e~yalar1n1 c;altp satmt$lardtr. E~er bir hükümlünün el-
i.1de benim dedH}i I ~aka~ idarenin müsaadesi olmadan el degi~tirmi~ e9ya 
veya Radyo , TV 1 Teyp gibi cihaz bulunursa , hemen o hükümlünun hakktnda id
nri i~l@m yap~lacakt1.r. 

r.; . l . Her hüJ.:.ümlünun sahip oldugu e9ya üzerine zimmetlidir ve dosyas1na kaydedil 
mi~tir. Sahip de~i~tiren e~yalarda hemen dosyalara i ~lenmektedir . 

llükümli.ilartnda bu durumlara dikkat etmeleri gereklidir. 
6 . Cezaevi kontrollar1 s~ras~nda mahkum odalar1ndan kontrol amac~yla Radyo, 

~eyp, ve TV ler al1nabilinir . Cezaevi güvenli~i bak1m1ndan bu gereklidir . 
Iyinde uyu~turucu madde olup olmadt~ene , Polis telsizlerinin dinlenip 1 d in
lenmedigine ve cezaevinden kas:maya yard1mc1 olabilecek aletlerin saklana
bilecek qöz önüne al1n1p, e$ya kontroldan ge9irilir . Bütün bu maddeler Tegel 
c•:!zaevinde bulanan tutuklu mahkumlar i9inde ge<;erlidir. Fakat bu maddeler 
(PN) sinir bölümünündeki mahkumlar ic;in degi$ebilir . Burada bölüm doktoru 
Radyo-teyp ve TV gibi cihazlar icin izin vermeye veya vermemeye yetkilidir. 

7 . Bo~ veya dolu kasetler ancak ayda bir kere al i9 1 veris s1ras1nda temin 
edilebilir . Dolu kasetlerin listesi her bölümde as1l 1d1r . 

8 . Bu talimat geregince l 1968 - 1980 y1llar1 arastndaki eski talimatLn bir 
hükmü kalmam19t1r . Yeni talimat ise 30 . 4. 1986 tarihine kadar ge<;erlidir. 

Sevgilerimizle ... 
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